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Logemann, Silke: Die Franziskaner im mittelalterlichen Lüneburg. Werl: Coelde 1996. 
XI, 110 S., 8 Abb. auf Taf. = Saxonia Franciscana. Beiträge zur Geschichte der Sächsi­
schen Franziskanerprovinz. Bd. 7. Kart. 

Die Franziskaner (oder Minoriten; zur begrifflichen Differenzierung in der vorliegenden 
Arbeit vgl. S. 9) konnten sich als einzige von allen Bettelorden während des Mittelalters 
dauerhaft in der Stadt Lüneburg niederlassen; die für das 13. Jahrhundert noch fragmentari­
schen Quellen fließen für das 15. Jahrhundert reichlich (S. 8 f.), und die gut dreihundertjäh­
rige Geschichte des 1555 endgültig aufgehobenen Klosters hat bereits mehrmals Anlaß zu 
Darstellungen gegeben, die allerdings heute vielfach nicht mehr befriedigen können. Die 
vorliegende Abhandlung skizziert einleitend die Entwicklung der Forschung zu den Bettel­
orden allgemein und verweist darauf, daß sich seit dem vorigen Jahrhundert der Blickwinkel 
von eher ideengeschichtlichen zu sozialgeschichtlichen Ansätzen verschoben hat. Die Verf. 
macht deutlich, daß auch ihre Arbeit, die sich auf den Zeitraum vom 13. bis zu den 80er 
Jahren des 15. Jahrhunderts konzentriert, hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt „Bettelor­
den und Stadt" konzipiert ist, wobei ihr besonderes Augenmerk den Beziehungen des Mari­
enklosters zum Pfarr- und Ordensklerus einerseits sowie zur städtischen Führungsschicht 
andererseits gilt. 

Die Gründung des Klosters, über die nur legendenhafte Nachrichten aus dem 15. Jahrhun­
dert vorliegen, läßt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Herzog Otto das Kind von 
Braunschweig-Lüneburg zurückführen, der gegen 1250 den Bau einer der Hl. Maria 
geweihten Klosterkirche in der Stadt initiiert haben dürfte. Besser Bescheid wissen wir dank 
mehrerer Nekrologe über die Insassen des Konvents, der vor der Reform im 15. Jahrhundert 
etwa 20-25 Angehörige zählte (S. 19 ff.); auch über ihre geistige Aktivität, die sich inhalt­
lich am Programm der Universität Erfurt orientierte, läßt sich aufgrund der erhaltenen 
Handschriften einiges aussagen (S. 22 ff.). Es zeichnet sich insgesamt das Bild eines Kon­
vents ab, der im Mittelfeld der Ordensniederlassungen der provincia  Saxonia  rangierte. 
Während sich in den Beziehungen zum restlichen Klerus der Stadt Lüneburg die üblichen 
Spannungen entwickelten (S. 33 ff.), kann das Verhältnis des Marienklosters zum Lünebur­
ger Rat über längere Zeit hinweg als „vertrauensvoll", „gut und stabil" (S. 44 ff.) bezeichnet 
werden. Dies wird vor allem an der Tatsache sichtbar, daß der Rat die Treuhänderschaft für 
Stiftungsgelder und sonstige Vermögenswerte des Konvents übernahm, der sich in politisch 
brisanten Lagen geschickt zwischen den Parteien zu behaupten wußte. 

In dieses Bild kam erst mit den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts Unruhe, als der Rat den 
letztlich erfolgreichen Versuch ins Werk setzte, mit Hilfe der Kurie eine Einführung der 
Observanz zu erreichen. Dies führte zu einem Prozeß zwischen Reformfreunden und -geg-
nern, in dessen Verlauf die auch sonst sattsam bekannten sittlichen Vorwürfe gegen die 
reformunwilligen Konventualen erhoben wurden. Die Schilderung dieser Verwicklungen 
stellt einen der Schwerpunkte der Arbeit dar (S. 51-72), und die Vf. betont zu Recht im 
Einklang mit auch anderweitig gemachten Beobachtungen, daß diese sittlichen Vorwürfe 
nicht verifiziert werden können, daß aber die politische Entwicklung den Schluß nahelegt, 
daß das Reformverlangen des Rats in engem Zusammenhang mit seinem Streben nach 
Herrschaftsintensivierung steht. Die Auseinandersetzungen hatten jedenfalls zunächst ein­
mal eine Verunsicherung der Bürger zur Folge, die sich in einem Rückgang der vorher reich­
lich fließenden Legate äußerte - anscheinend hatte der angeprangerte sittliche Verfall (wenn 
es ihn denn gegeben hat) nicht abschreckend gewirkt. 
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Der durch vier Übersichten (Liste der Guardiane, Liste der Vizeguardiane, Testamentarische 
Vermächtnisse von 1401-1500, d . h. vor Einführung der Observanz, und von 1489-1491, 
nach der Observanz) ergänzten Abhandlung gebührt das Lob , au f knappem Raum in infor-
mativer Darstellung ein Forschungsdesiderat zu beheben, indem sie eine am modernen Stan-
dard orientierte Darstellung bietet, die den Weg ebnet zur Behandlung weiterführender Fra-
gestellungen (vgl. S . 11 zu bestehenden „Forschungslücken"). 

Braunschweig Claudi a Märtl 

Prietzel , Mal te : Die Kalande im südlichen Niedersachsen. Zur Entstehung und Entwick­
lung von Priesterbruderschaften im Spätmittelalter. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht 1995. 667 S. m. Tab. u. Kt. = Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte. 117. Lw. 134 - DM. 

Der Autor untersucht in seiner Göttinger Dissertation von 1991 (Betreuer: Prof. Hartmut 
Boockmann) kleine Gruppen von Weltgeistlichen, die sich nach dem Vorbild von Stiften zu 
Bruderschaften zusammenschlössen. Solche Priesterbruderschaften gab es im südlichen Nie­
dersachsen bis zur Reformation in jeder Stadt, in einigen sogar mehrere (z. B. in Göttingen 
und Osterode), und vereinzelt auf dem Lande. Bis auf den Göttinger Georgskaland hatten 
diese Vereinigungen, die jeweils höchstens bis zu 15 Personen umfaßten, rein lokale Bedeu­
tung. Die beiden umfangreichsten Kapitel des Buches gelten der Bruderschaft in Duderstadt 
und den drei Kaianden in Göttingen. 

Für Duderstadt kann Vf. auf ein 1478 neu angelegtes, umfangreiches Kalandsbuch (aufbe­
wahrt im Propsteiarchiv Duderstadt) zurückgreifen, das Mitgliederlisten enthält. Vf. ediert 
im Anhang nur den Anfang dieses Kalandsbuches (S. 625-631), eine Memorienliste für die 
Geistlichen, und kann die 189 Namen zum Teil noch dem 14. Jh. zuweisen (Prosopographie 
der Kalandsherren bis 1521 Anhang S. 480 ff.). Mitglieder der Memorialgemeinschaft waren 
ferner über 2000 Laien aus der Duderstädter Ober- und Mittelschicht (Stichprobe S. 212 f.). 
Memorien einzelner Stifter, d. h. gottesdienstliche Feiern der Fürbitte für einzelne Personen 
und deren Angehörige, sind im Kalandsbuch 54 mal festgehalten. Die Kalandsherren, die 
zum großen Teil studiert hatten und Stadtschreiber stellten, bildeten die Elite der Duder­
städter Priesterschaft (letztere soweit möglich erfaßt Anhang S. 529 ff.). Der Duderstädter 
Kaland spielte wirtschaftlich keine bedeutende Rolle. Die Kalandsherren hielten ihre Bru­
derschaftsbegängnisse in der zum Kloster Teistungenburg gehörenden Marienkapelle in 
Gerblingerode südlich Duderstadt ab, sie konnten mehrere Ablässe erwerben. Der Aufstieg 
der Bruderschaft war insbesondere der Förderung durch die im Eichsfeld ansässige Adelsfa-
milie von Westernhagen um 1300 zu verdanken. 

Der bedeutendste Kaland in Göttingen war die Georgs-Bruderschaft. Sie erfreute sich 
Anfang des 14. Jh. des besonderen Interesses des weifischen Herzogs Albrecht, der den 
Kalandsherren die Georgskapelle zuwies und sie zu einem Stift umwandeln wollte, aber am 
Widerstand des Rates scheiterte. Die erhaltenen Bruderschaftsstatuten von 1376 regeln vor 
allem Finanzielles und zeigen, daß die Aufnahmegebühren sehr hoch waren. Anders als in 
Duderstadt fehlen Aufzeichnungen über die Mitglieder. Bei den insgesamt (nur) 51 Mitglie­
dern des Georgskalands, die Vf. ermitteln konnte, fällt auf, daß sie nahezu alle akademisch 
gebildet waren (s. Anhang S. 562ff., passim). Mehr läßt sich über die Vermögensverhält­
nisse der Bruderschaft herausfinden anhand eines Kopialbuches, das 279 Rentengeschäfte 
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belegt, und von Jahresrechnungen, die ab 1529/30 überliefert sind. Vor allem durch Stiftun­
gen wuchs das Vermögen ständig, das man in Grundrenten anlegte. Die Bruderschaft wurde 
schließlich zum wichtigsten Kreditgeber in der Stadt Göttingen und im Umland. Im politi­
schen Leben der Stadt blieb sie dennoch ganz bedeutungslos; das gilt auch für die beiden 
kleineren Göttinger Kalande, die Nikolai- und die Heiliggeist-Bruderschaft, auf die Vf. aus­
führlich eingeht. 

Weiteren Kaianden ist Vf. in folgenden Städten auf der Spur: Hardegsen (herzogliche Grün­
dung der Bruderschaft kurz vor 1386), Moringen (Gründung ca. 1490 durch den Pfarrer 
von St. Marien), Einbeck (drei schlecht belegte Bruderschaften, erste Hälfte 13. Jh. und 
Ende 15. Jh.), Uslar (seit 1420, mit herzoglicher Förderung), Osterode (erster Kaland 
zuletzt 1233, Großer Kaland mit Sitz in Osterode um 1400, Kleiner Kaland spätestens seit 
1457), Northeim (Kaland an der Fabian-Sebastian-Kapelle mit beachtlichem Vermögen, seit 
Mitte 14. Jh./sicher seit 1448), und Münden (erster Kaland seit 1379, Mitte 15. Jh. zeitweise 
Stift; zweiter Kaland gegründet 1492). Schließlich werden ländliche Kalande dingfest 
gemacht in der Herrschaft Plesse (nur 1499), in Wüsten-Kerstlingerode bei Göttingen (1418, 
später nach Göttingen verlegt), Adelebsen (nur 1497 und 1531), in der Herrschaft Uslar 
(nur 1499) und in Seeburg nw. Duderstadt (zuerst 1388). 

Vf. bemüht sich erfolgreich, die Bruderschaften in den jeweiligen lokalen Kontext zu stellen 
(so wird z. B. für die Städte auf das Verhältnis zur übrigen Geistlichkeit, zum Rat der Stadt 
etc. eingegangen). Da Kaland für Kaland systematisch abgehandelt wird (nach einer 
bestimmten Typologie: an Pfarrkirchen angesiedelte Kalande, vom Adel initiierte Kalande, 
sog. Sedeskalande) und die Gegebenheiten immer wieder ähnlich sind, stellt sich eine außer­
ordentliche Breite der Darstellung ein, was der Rezeption der Thematik nicht eben förder­
lich sein dürfte. Wer sich für geistliche Bruderschaften des späten Mittelalters im allgemei­
nen interessiert, kann freilich auf die einleitenden und resümierenden Kapitel zurückgreifen 
(S. 13-50, 396-462) und wird hier klärende Beobachtungen finden (vor allem auch in ter­
minologischer Hinsicht). Dankbar kann man dem Herausgeber dafür sein, daß er trotz des 
Umfangs der Arbeit die personengeschichtliche Dokumentation nicht hat unter den Tisch 
fallen lassen. Bedauerlich ist freilich, daß der Index sich nur auf eben diese Prosopographie 
beschränkt, womit demjenigen nicht gedient ist, der das Werk „gegen den Strich", also in 
landes- und stadtgeschichtlicher Hinsicht benützen will. 

Wolfenbüttel Ulrich Schwarz 

Schorn-Schut te , Luise: Evangelische Geistlichkeit in der Frühneuzeit. Deren Anteil an 
der Entfaltung frühmoderner Staatlichkeit und Gesellschaft. Dargestellt am Beispiel des 
Fürstentums Braunschweig-Woffenbüttel, der Landgrafschaft Hessen-Kassel und der 
Stadt Braunschweig. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 1996. 635 S. m. Tab., 7 Kt. = 
Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte. Bd. 62. Lw. 168,- DM. 

Das evangelische Pfarrhaus als Prototyp bürgerlicher Existenz ist nicht nur ein viel zitierter 
literarischer Topos, die Frage nach der Bürgerlichkeit der Bewohner des Pfarrhauses hat 
auch die Geschichtswissenschaft intensiv beschäftigt, seitdem das Bürgertum zu einem 
Thema historischer Forschung wurde. Allerdings kranken viele Arbeiten zu diesem Thema 
daran, daß für die frühe Neuzeit präzise Sozialdaten zum Pfarrhaus und seinen Bewohnern 
fehlen. Neuere Arbeiten problematisierten außerdem das gängige Urteil vom obrigkeitsbe-
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flissenen lutherischen Pfarrerstand. Die vorliegende Arbeit stellt sich beiden Problemen und 
macht sie mit drei Leitfragen Operationabel: In welchem Umfang hatten die Geistlichen an 
Statik und Dynamik der frühmodernen Sozialordnung teil? In welchem Umfang konkurrier­
ten gemeindliche und obrigkeitliche Erwartungen mit dem Selbstverständnis der Geistli­
chen? In welchem Maße förderte das geistliche Sonderbewußtsein die Distanz zum Landes-
herrn, zum Adel und zu anderen Gruppen des territorialen Beamtenbürgertums? 

Um diese Fragen für die Zeit von der Reformation bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts zu 
beantworten, verbindet die Arbeit die Darstellung des sozialen Status der Geistlichen (Beruf 
des Vaters und Schwiegervaters, Höhe des Einkommens, Bildungsgang und soziale Position 
der Kinder und Schwiegerkinder) mit der Beschreibung kollektiver Biographien, für die 
einige individuelle Lebensläufe rekonstruiert werden. Im letzten Kapitel (VII) analysiert sie 
zusätzlich theologische Schriften und Predigten und vergleicht deren Aussagen mit dem Ver­
halten von Pfarrern in politischen und gemeindlichen Konflikten. Weil seit Max Weber und 
Emst Troeltsch die Frage nach dem evangelischen Pfarrerstand auch mit einer Konfessions­
typologie - der Calvinismus galt als aktivistisch weltoffen, das Luthertum als quietistisch -
verbunden ist, wählt die Vfin. drei konfessionell unterschiedlich geprägte Gebiete aus, das 
Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel, das relativ spät (1568) zum Protestantismus über­
ging, die Landgrafschaft Hessen-Kassel, in der schon früh die Reformation durchgeführt 
wurde und die sich dann unter Landgraf Moritz (1607) mehrheitlich der reformierten Kon­
fession anschloß, sowie die Stadt Braunschweig, die bis 1671 autonom war und gerade in 
Fragen der Religionspolitik ihre Distanz zu den weifischen Herzögen demonstrierte. 

Kapitel II untersucht die Rekrutierung der Geistlichen, die Herkunft ihrer Ehefrauen und 
der Verbleib der Kinder. Für die Analyse der Sozialdaten wurden die Daten aller führenden 
Geistlichen (Metropolitane, Superintendenten, Generalsuperintendenten) der drei Gebiete, 
sowie die Daten der Geistlichen der Stadt Braunschweig, des Metropolitanats Sontra in der 
Landgrafschaft Hessen-Kassel und der Generalsuperintendentur Gandersheim ausgewählt. 
Nach der Konstituierungsphase, die durch die Übernahme von ehemals katholischen Geistli­
chen charakterisiert war, wurde in der folgenden Konsolidierungsphase (1569-1630) das 
Pfarrhaus zum wichtigsten Rekrutierungsfeld für die Geistlichen. Allerdings gilt das nur für 
die Berufe der Väter, nicht für die Ehefrauen: geheiratet wurden häufig Töchter aus paraHe­
len sozialen Gruppen (z. B. Handwerksbürgertum, bei den führenden Geistlichen juristisch 
geschulte Beamte), so daß gerade die Frauen die soziale Durchlässigkeit garantierten. Auf­
fällig sind die Unterschiede zwischen den Geistlichen des Fürstentums Wolfenbüttel und der 
Landgrafschaft Kassel in der dritten Phase nach dem Dreißigjährigen Krieg: Während in der 
Landgrafschaft der Pfarrerberuf sozial durchlässig blieb - der Austausch mit Beamtenfami­
lien blieb in der Kindergeneration häufig - , verfestigte er sich im Fürstentum eher, ohne das 
es zu einer klaren sozialen Abschließung des Pfarrhauses kam. Insgesamt ist aber die gängige 
Ansicht von der sich selbst rekrutierenden evangelischen Geistlichkeit zu relativieren. 

Bemerkenswert ist die von der Konfession unabhängige Binnendifferenzierung der Geistli­
chen: Unterschiede, die auch bis zum Ende des Untersuchungszeitraums nicht eingeebnet 
werden, bestehen von Anfang an zwischen den Stadt- und Landgeistlichen und dann noch 
einmal zwischen den Stadtgeistlichen und den führenden Geistlichen hinsichtlich des Bil­
dungsgangs und der regionalen Mobilität (Kap. III) sowie der materiellen Ausstattung der 
Pfarreien (Kap. IV). Diese Unterschiede sind nicht konfessionsspezifisch zu erklären, auch 
wenn in Hessen-Kassel die materielle Ausstattung der Geistlichen durch die Einrichtung 
zentraler Gotteskasten zunächst besser organisiert erschien. 
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Deutlich wird, daß die führenden Geistlichen in den weifischen Herzogtümern in die soziale 
Gruppe der Sekretariokratie gehören, während Landgeistliche nur geringe Chancen hatten, 
in diese Gruppe aufzusteigen, die eine erheblich höhere formale Bildung besaß und auch 
finanziell sehr viel besser abgesichert war. In den weifischen Territorien - nicht in der Stadt 
Braunschweig - wurde das vorreformatorische System der Pfarrerbesoldung beibehalten, so 
daß die Landgeistlichen von der Leistungsbereitschaft ihrer Gemeinden abhängig blieben, 
weil sich das Einkommen - neben den Stolgebühren für Amtshandlungen - aus Pachten, 
Naturalleistungen und Dienstverpflichtungen zusammensetzte. Da in diesem System Pfarr­
frauen, Kinder und Pfarrwitwen nicht vorgesehen waren, war es nur mit Mühe möglich, die 
dafür benötigen Gelder aufzubringen. Dies war eine Quelle ständiger Konflikte zwischen 
dem Pfarrer, der mit dem Gewicht seines Amtes sein Einkommen sichern wollte, und der 
dörflichen Gemeinde, die ihm mehr »Bescheidenheit4 empfahl. Die Zahlungsverweigerung 
der Gemeinden war nicht Ausdruck eines Antiklerikalismus, sondern Zeichen dafür, in wel­
chem Maße der Vorbildcharakter des Pfarramts von den Gemeinden akzeptiert und einge­
fordert wurde. Auch wenn man dieser Deutung zustimmt, bleibt der Begriff ,der Gemeinde* 
problematisch. Meist waren es ja nur einzelne, die Zahlungen verweigerten, und in der Regel 
war auch nicht die ganze Gemeinde oder Bauerschaft zur Leistung verpflichtet, sondern nur 
der Einzelne, der als Kirchenmeier o. ä. in einem privilegierten Verhältnis zum Pfarrhaus 
stand. Ob man also so eindeutig Gemeinde und Pfarrer konfrontieren darf, wie es die Vfin. 
hier tut, erscheint mir fraglich. 
In der Haushaltsführung und im Eheverständnis waren die Pfarrerfamilien nicht so innovativ 
wie andere bürgerliche Familien. Das Modell des ,Ganzen Hauses', das aber durch eine 
hohe Wertschätzung der Kinder variiert wurde, blieb bis weit in das 19. Jahrhundert bestim­
mend, in dem sonst schon in bürgerlichen Familien die Trennung von Arbeits- und Wohn­
stätte üblich geworden war. Auch mit der großen Kinderzahl unterschied sich das Pfarrhaus 
von bürgerlichen Familien, die schon früh Geburtenbeschränkung praktizierten. 
Die folgenden Kapitel untersuchen das Selbstverständnis der Geistlichen und an einigen 
Beispielen ihr Verhalten in gesellschaftlichen Konflikten. Der protestantische Kleriker hat 
von Anfang an kein sakrales Amt mehr, sondern einen Beruf. Dennoch betonten die aus der 
vorreformatorischen Kirche übernommenen Formen der Auswahl und Berufung dessen 
besonderen Charakter, so daß man von Anfang an nach der Entwicklung eines geistlichen 
Sonderbewußtseins fragen muß. Dessen Existenz beobachtet die Vfin. schon in der Refor­
mationszeit. Allerdings relativierte die Beteiligung der Gemeinde, besonders im reformier­
ten Bereich, zunächst jeden klerikalen Herrschaftsanspruch, außerdem wurden von den Lan­
desherren Vor- und Ausbildungsmuster durchgesetzt, die die Entwicklung zu einem norma­
len Karriereberuf förderten. Aber dadurch und durch die Betonung des vorbildlichen Christ­
seins, auf das in den Visitationen und Predigerkonventen immer wieder gedrungen wurde, 
vertiefte sich eher die Distanz zur Gemeinde. Besonders sichtbar wird das am Beispiel der 
Kirchenzucht: Obwohl Ausbildung und Lebenswandel der Pfarrer besser wurden, wuchs der 
Widerspruch der Gemeinden gegen die Maßnahmen der Kirchenzucht immer stärker, so 
daß sie langfristig nur soweit durchzusetzen waren, wie sie mit obrigkeitlichen Strafnormen 
verknüpft werden konnten. 
Die vom Luthertum des 16. Jahrhunderts ausgearbeitete Drei-Stände-Lehre, mit deren Hilfe 
für die Geistlichen als Status ecclesiasticus eine politische Mitwirkung neben dem Statu s poli-
ticus und dem Statu s oeconomicus gefordert wurde, verlor im 17. Jahrhundert zwar ihre 
unmittelbare Wirksamkeit, innerkirchlich hielten die meisten Geistlichen daran fest, daß sie 
hier »aristokratisch* neben der weltlichen Obrigkeit mitwirken mußten. Als Träger dieses 
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Sonderbewußtseins, die die Obrigkeit weiterhin wachsam und mahnend begleiten wollten, 
koalierten sie mit anderen sozialen Gruppen, mit dem altstädtischen Bürgertum, das seinen 
Autonomieanspruch gegen den Landesherrn verteidigte, aber auch mit dem gelehrten 
Beamtentum in der Adelskritik - ohne selbst mit diesen sozialen Gruppen identisch zu sein; 
die Geistlichkeit blieb in Lebensform und Selbstbewußtseins eine soziale Gruppe sui generis. 

Insgesamt fördert die Arbeit die Sozialgeschichte des Pfarrerberufs erheblich. Von einigen 
kleineren Territorien abgesehen existierten für den Zeitraum von 1550 bis 1750 bisher 
weder verläßliche Aussagen über Einkommensverhältnisse, Famüiengrößen und soziale 
Rekrutierung von Pfarrern, noch waren diese Daten - wo sie existieren - zu den Selbstaus­
sagen der Theologen über ihr Amt und ihre gesellschaftliche Stellung in Verbindung gesetzt 
worden. Daß parallele Untersuchungen - etwa zu der Sozialgeschichte der Amtleute - feh­
len, zeigt, welche Pionierleistung hier vorliegt. Sorgfältig werden die in die Zukunft weisen­
den Elemente dieses neuen Berufs - etwa die Auffassung, daß er nur noch für einen, den 
religiösen Sektor in der Gesellschaft Kompetenz beanspruchen kann - von solchen Elemen­
ten unterschieden, die wie die Drei-Stände-Lehre gesellschaftlich retardierend wirkten. Das 
Beispiel der Drei-Stände-Lehre macht zugleich deutlich, daß die protestantischen Geistli­
chen, deren Beruf so deutlich von den Landesherren gefördert wurde, deshalb noch lange 
nicht eine herrschaftskonforme Unterordnung unter den Machtanspruch der Obrigkeit pre­
digten. Der soziale Wandel in der frühen Neuzeit hat mehr Dimensionen als die gängigen 
Lehrbücher uns weismachen wollen, und das im späten 19. Jahrhundert geschaffene Bild der 
obrigkeitshörigen Lutheraner ist ebenso falsch wie die Behauptung von der Affinität calvini-
stischer Prediger zur Demokratie. Das arbeitet die Vfin. in dieser perspektivenreichen Arbeit 
gut heraus. Tabellen, Grafiken und Karten unterstützen ihre Argumentation, die aber durch 
mancherlei Druckfehler erschwert wird; Personen- und Ortsregister schlüsseln das Buch wei­
ter auf. 

Hannover Hans Ot te 

Bewahren ohne Bekennen? Die hannoversche Landeskirche im Nationalsozialismus. 
Hrsg. von Heinrich W. Grosse, Hans Ot te , Joachim Pereis. Hannover: Lutherisches 
Verlagshaus 1996. 575 S. Kart. 68 - DM. 

Am 29. November 1995 legte der Sonderausschuß „Kirche und Judentum" der 21. Landes­
synode der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers seine Beschlüsse und sein 
Arbeitsergebnis vor. Relativ kurze Zeit danach (1996) erschien dieses als Nachtrag zu dem 
hier anzuzeigenden umfangreichen Band, der eine Zwischenbilanz der neueren Forschung 
zur Rolle der hannoverschen Landeskirche im Nationalsozialismus bieten möchte. Hierin 
sind zwar vierzehn Aufsätze (seit 1980) als Nachdrucke enthalten, aber auch neun Original­
beiträge. 

Dabei geht es zunächst und vor allem um den Landesbischof D. August Marahrens. Ob die­
ser allerdings den Titel des Bandes „Bewahren ohne Bekennen?" gutheißen würde, muß 
wohl bezweifelt werden. Denn bekannt hat er sich in einem Maße, etwa zur Zwei-Reiche-
Lehre, daß man nur staunen kann, wie er anscheinend lebenslänglich die geistliche und die 
staatliche Aufgabe auseinanderriß, als ob sie absolut nichts miteinander zu tun hätten. 
Sodann handeln die Beiträge dieses Bandes natürlich auch von der Landeskirche, allerdings 
nur in einzelnen Ausschnitten, wie Kirchengemeinden (jedoch nur Hannover), Diakonie, 
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Verhältnis zu den vier Pastoren jüdischer Herkunft in der Landeskirche und zur Kirche im 
Krieg. Dabei wiederholt sich manches in den Aufsätzen. 

Als erstes begegnet uns ein bereits 1983 erschienener Beitrag von Waldemar R. Röhrbe in : 
.,Gleichschaltung und Widerstand in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche". Nach der 
Verfassung von 1922/24 war das Amt des Landesbischofs darin neu, ihm oblag die geistli­
che Leitung. Die Haltung zum Staat und zur Obrigkeit wurde grundlegend von Römer 13 
bestimmt. Diese war aber schwächer gegenüber der Weimarer Republik entwickelt als 
gegenüber dem Dritten Reich. So geriet das konfessionelle Luthertum angesichts des sich 
mit Gewalt durchsetzenden Dritten Reiches in eine längere Phase unentschiedenen Schwan­
kens. Dabei hatte in der Jungevangelischen Konferenz der Pfarrer Richard Karwehl im Juli 
1931 bereits eine ausgesprochen hellsichtige theologische Analyse des Nationalsozialismus 
veröffentlicht. Er warnte vor dessen Bekenntnis zum positiven Christentum und vor dem 
alles beherrschenden Rassegedanken. Daher gebe es nur ein Entweder-Oder zwischen Kir­
che und Nationalsozialismus. Das Christenvolk hoffte auf den neuen, starken christlichen 
Staat, den eine pseudoreligiöse Stimmung der Nazis vorgaukelte. Der Tag von Potsdam, der 
21, März 1933, wirkte überwältigend. In der hannoverschen Landeskirche war eine sehr 
große Mehrheit grundsätzlich bereit zu einer Zusammenarbeit mit dem neuen Staat. Die 
Deutschen Christen sorgten für die Gleichschaltung. 

Über Landesbischof Marahrens wird gesagt, daß er nicht schnell im Erfassen der Situation 
war. So traf er Fehlentscheidungen. Am 23. Juli 1933 wurden die Wahlen zu den kirchlichen 
Vertretungskörperschaften ausgeschrieben, für uns heute unverständlich. 69 % der Stimmen 
fielen auf die Deutschen Christen. Zugleich wurde im Landeskirchenamt das Führerprinzip 
eingeführt, während Marahrens ein erträgliches Verhältnis zu den Deutschen Christen in den 
kirchenleitenden Ämtern herzustellen versuchte. Da auch die landeskirchliche Sammlung 
zunächst nicht den Staat expressis verbis ablehnte, ging es vor allem um die Schaffung eines 
Freiraums für die Kirche. Die Kirche war vor allem mit sich selber beschäftigt. 

Zum Judenboykott am 1. April 1933 oder zu den Transporten in das KZ Moringen findet 
sich bisher nichts in den Quellen. Ende August 1934 stellte sich eine überwiegende Anzahl 
der Geistlichen auf die Seite des Landesbischofs. Die Reichsregierung erkannte ihm darauf 
die Vollmacht ab, doch dieser weigerte sich, das so hinzunehmen. Am 30. Oktober 1934 
kamen die Bischöfe Meiser, Wurm und Marahrens mit Hitler zusammen. Damit fiel die Ein­
gliederungspolitik in sich zusammen. Am 22. November 1934 wurde der Landesbischof zum 
Vorsitzenden der ersten „Vorläufigen Kirchenleitung" ernannt. Er ließ das Landeskirchen­
amt besetzen und begann den Wiederaufbau der Landeskirche. Am 24. März 1936 bestä­
tigte das Oberlandesgericht Celle die Rechtslage. Im Mai 1935 übernahm der Landesbischof 
die Kirchenregierung mit den Aufgaben des Landeskirchentages, des Landeskirchenaus­
schusses und des Kirchensenats und behielt dieses Amt bis 1945. 

Gleich die nächsten zwei Aufsätze sind Originalbeiträge, die deutlich machen, daß es nicht 
unbedingt in Hannover so zuzugehen brauchte, wie es unter Marahrens geschah. Heidrun 
Becker berichtet über den Osnabrücker Kreis 1931-1939. Die herausragende Persönlich­
keit war Pastor Richard Karwehl, der mit seinem theologischen Lehrer Karl Barth befreun­
det war. Es war ein Zusammenschluß von ca. zehn Pastoren. Das Osnabrücker Bekenntnis 
bezog sich unmittelbar auf das Wort Gottes, während sich die Bekenntnisgemeinschaft an 
die geistliche Führung von Marahrens hielt. Obwohl sich der Osnabrücker Kreis zu Beginn 
des Kirchenkampfes geschlossen hinter Marahrens stellte, erfolgte 1935 die Trennung vom 
landeskirchlichen Kurs. Nachdem Karwehl nicht in den Reichsbruderrat gewählt wurde, ver-
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stand sich die Osnabrücker Gruppe mehr als eine dissentierende. Eine genaue Untersuchung 
fehlt allerdings noch über diesen Kreis. Einen ebenfalls anderen Ansatz zeigt Hartmut Lud­
wig auf mit seinem Beitrag „Für die Wahrheit des Evangeliums streiten. Zur Entlassung des 
Hilfspredigers Winfried Feldmann aus dem Dienst der Landeskirche 1939". Auch Feldmann 
war durch Karl Barth geprägt, wodurch er stärker mit dem „Osnabrücker Kreis" zusammen­
kam als mit der lutherischen Bekenntnisgemeinschaft. Er hielt beharrlich mit etwa 10 weite­
ren Geistlichen der hannoverschen Landeskirche an der Verweigerung des Eides fest. Ober­
landeskirchenrat Stalmann ließ deutlich wissen, daß er ohne Treueid keine Anstellung in der 
Landeskirche erhalte und zog dann endgültig Feldmanns Auftrag zurück, als Hilfsgeistlicher 
einen Pfarrer zu vertreten. So nahm ihn ab 1. Mai 1939 sein alter Schulfreund Karl Adolf 
Stisser für die Gemeinden Fürstenhagen und Offensen. Von der Bekenntnisgemeinschaft 
schrieb Friedrich Duensing, daß von dort keine Möglichkeit gesehen werde, einer illegalen 
Weiterführung des Amtes Vorschub zu leisten. Am 14. September 1939 wurde Feldmann 
einberufen, am 17. Dezember 1942 ist er gefallen. 

Johannes Schulze, ein früherer Landessuperintendent, bekannte sich 1980 im Gespräch mit 
Horst Hirschler schuldig, im Jahre 1939, als sein Landesbischof die fünf Grundsätze des 
Ministers Kerrl unterschrieb, diesen nicht widersprochen zu haben. Marahrens stand nach 
der Aussage von Schulze unter der Maxime: Die uns gesetzte Obrigkeit ist in Ordnung, 
unter ihr stehen wir mit unserem Leben. In diese Ordnung müssen wir uns einfügen. Er war 
eben der alte Deutschnationale. Aber Schulze hielt ihm eine warme Abschiedsrede, als der 
Bischof die Synode 1947 verließ. Ihn soll keiner anrühren. Er ist ein Bischof gewesen. Bosse 
habe hinterher zu ihm gesagt, das habe wohl der Heilige Geist ihm eingegeben. 

Inge Magers Aufsatz über August Marahrens weist darauf hin, daß er drei Irrtümer nach 
dem Krieg aufgezählt habe: 1. Seine Unterschrift unter die fünf Grundsätze des Ministers 
Kerrl im Mai 1939, 2. Die Unterzeichnung eines Telegramms des Geistlichen Vertrauensra­
tes an Hitler zu Beginn des Rußlandfeldzuges, in dem Hitler dafür gelobt wird, daß er den 
bolschewistischen „Pestherd" beseitigen wolle. 3. Seine Äußerungen im Zusammenhang mit 
dem 20. Juli 1944, wofür Hans Ot te auch den eindeutigen Beweis fand (S. 209, Anm. 88). 
Er stand Hitler bis zuletzt mit scheuer Ehrfurcht gegenüber und fühlte sich ihm durch das 
gemeinsame Ideal der Reinerhaltung des deutschen Volkstums verbunden. „Unserer Obrig­
keit sind wir nicht deshalb Gehorsam schuldig, weil wir ihre Maßnahmen billigen, sondern 
weil sie uns von Gott gesetzt ist." Marahrens Entscheidungsvoraussetzungen bestanden in 
einem ganz bestimmten, vor 1933 ausgebüdeten Staats-, Volks-, Kirchen-, Amts- und 
Bekenntnisverständnis. Dem sollte bis in die Zeit vor dem 1. Weltkrieg nachgegangen wer­
den. 

Schließlich folgt Joachim Pereis Aufsatz über die hannoversche Landeskirche 1935-1945. 
Danach schreibt Marahrens in seinem Wochenbrief vom 15. August 1945, und zwar in unge­
brochener Obrigkeitsergebenheit: „Ich möchte mich nicht an die Seite derer stellen, die 
heute viel Anklage, Verurteilung und Verwünschung gegen die Männer laut werden lassen, 
die in den vergangenen 12 Jahren an der Spitze unseres Volkes und Reiches gestanden 
haben". Noch nach dem Stuttgarter Schuldbekenntnis vom Oktober 1945 spricht er davon, 
daß seine „Grundhaltung gegenüber dem Dritten Reich falsch gewesen sei, könne nur 
jemand nachweisen, der es fertig bekäme ... die Lehre des Paulus von der Obrigkeit Römer 
13 mit Gründen der Heiligen Schrift . . . zu widerlegen oder die Lehre Luthers von den bei­
den Reichen . . . ab absurdum zu führen". Pereis stellt fest, daß der Krieg der NS-Clique in 
gewissem Maße das kirchliche Leben bestimmte, während Bonhoeffer schon 1941 für die 
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Niederlage seines Landes betete. So wird die hannoversche Landeskirche - allerdings kaum 
die ganze Landeskirche, denn es gab auch andere in ihr - zum legitimatorischen Stützpfeiler 
des NS-Staates. Zugleich erschien das Nazi-Regime als normaler Staat. Weder gegen den 
Anstaltsmord, noch gegen die Entrechtung und Ermordung der Juden äußerte sich Marah­
rens eindeutig. 

Hans Ottes Beitrag „Ein Bischof im Zwielicht" ist wieder ein Originalbeitrag. Darin macht 
er darauf aufmerksam, daß der Landesbischof in einem Brief an die Hausdame des Klosters 
Loccum, als es um das Einkaufen bei einem jüdischen Schlachter im Jahre 1930 ging, natio­
nalsozialistisches Gedankengut rezipiert. Als er 1933 Hitler um eine Audienz bat, wies er 
auf sein Haus hin, das seit Jahren mit Hingebung in der Bewegung steht. Damit weist er 
wohl auf seine Kinder hin, die 1933 z. T. der NSDAP angehörten. Die Gemeinschaftsideolo­
gie ist es vor allem, die Marahrens am Nationalsozialismus anzog. Die Zustimmung zu Hitler 
erfolgte über die Zustimmung zu seinem Werk. Er unterstützte den von Hitler angezettelten 
Krieg bis zum bitteren Ende. 

Stärker aus der Sicht der Kirchengemeinden beleuchten die nächsten drei Beiträge die Lage 
der hannoverschen Landeskirche im Kirchenkampf. Detlef Schmiechen-Ackermann, 
Hans Werner Dannowski und Hans-Dieter Schmid behandeln dabei allerdings nur die 
Stadt Hannover. Schmiechen-Ackermann weist Marahrens im Jahre der Machtergreifung 
eine ganz unsichere und pragmatische Haltung nach. Einerseits stand er dem nationalsoziali­
stischen Staat prinzipiell loyal und bejahend gegenüber, andererseits war er auch bemüht, 
der Kirche substantielle Freiräume zu erhalten. Der hannoversche Protestantismus war im 
wesentlichen ein Spiegelbild der Gesellschaft. 

Der Diakonie wenden sich zwei Artikel zu. Ernst Christoph Merkel, „Diakone als Wacht-
männer in den Emslandlagern", und Christoph Mehl, „Innere Mission und Nationalsozia­
lismus am Beispiel des Stephansstifts in Hannover", Im letzteren Abschnitt wird eine gera­
dezu euphorische Atmosphäre auch des Leiters des Stephanstiftes (von 1924 bis 1960), des 
Pastors Johannes Wolff, nach der Krise im Weimarer Wohlfahrtsstaat geschildert. Wolff 
stellte sich letztlich der Kritik am Nationalsozialismus nicht. 

Gerhard Lindemann und Hans Christian Brandy nehmen sich der vier Juden an, die in 
der hannoverschen Landeskirche Pastoren waren. Vom ersteren ist demnächst eine Disserta­
tion zu erwarten: Die Stellung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers zu Antisemitismus und 
Judenverfolgung in den Jahren 1919-1949. Die Auseinandersetzungen zwischen Bruno 
Benfey und Heinrich Runte spielen im ersten Aufsatz eine erhebliche Rolle. Brandy zeigt 
dagegen das Verhalten der hannoverschen Landeskirche gegenüber Paul Leo nach 1945, wie 
die Landeskirche sich um ihn bemühte, ihn zurückzuholen. Danach geht Lindemanns Ver­
mutung, man habe Leo als unbequemen Osnabrücker Barthianer nicht wieder haben wollen, 
wohl fehl. 

Mit der Kirche im Krieg befassen sich Kathrin Meyn/Heinrich Grosse und Hartwig 
Honsbein. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Landeskirche Hannovers - vom 
Landeskirchenamt und dem Bischof bis zu den Pfarrern in der Bekenntnisgemeinschaft -
am Vorabend des Zweiten Weltkrieges die expansionistische Außenpolitik Hitlers, von Aus­
nahmen abgesehen, mittrug und geistlich legitimierte. Aber da ist weiter nachzuforschen. 
Z. B. Sätze wie diese (S. 458): „Alle einflußreichen Gruppen des deutschen Protestantismus 
unterstützten aufgrund ihrer deutschnationalen Ausrichtung Hitlers Außen- und Militärpoli­
tik", bedürfen gewiß einer genaueren Untersuchung. 
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In einem Anhang folgen noch die bereits eingangs erwähnten Aktenstücke der 21. Landes­
synode. Ein Auszug aus dem Bischofsbericht unter der Überschrift „Daß Schuld auf unse­
rem Wege liegt" von Landesbischof Hirschler gibt Joachim Pereis zurecht Ansätze für 
erneute kritische Bemerkungen. Das Gespräch mit den Zeitzeugen - das kann auch wohl 
nicht anders sein, wenn man deren Alter bedenkt - wirkt dagegen etwas schwach. Gerhard 
Lindemanns Aufsatz von 1995 ist hier nochmals abgedruckt. Hans Otte weist am Schluß 
noch einmal auf den vielfältigen Aufgabenkatalog hin, der zu bearbeiten ist. Insgesamt ein 
bemerkenswertes Buch, das erst am Anfang weiterer Arbeiten steht. 

Emden Menno Smid 

Ruppel, Erich: Kirchenvertragsrecht. Eine Erläuterung des Staatskirchenrechts der neue­
ren Kirchenverträge. Synopse des Preußischen Kirchenvertrages vom 11. 5. 1931, des 
Niedersächsischen Kirchenvertrages vom 19. 3. 1955, des Schleswig-Holsteinischen Kir­
chenvertrages vom 23. 4. 1957 und des Hessischen Kirchenvertrages vom 18. 2. 1960. 
Hrsg. von Jürgen Kaulitz und Arno Schilberg. Hannover: Landeskirchliches Archiv 
1996. XXIII, 581 S. = Veröffentlichungen aus dem I^ndeskirchlichen Archiv. Heft 2. 
Kart. 44,- DM (Bezug: Landeskirchliches Archiv, Am Steinbruch 14, 30449 Hanno­
ver). 

Bald 40 Jahre ist das Material alt, das im Archiv des Landeskirchenamtes in Hannover lag. 
Erst im Jahre 1987 wurde Jürgen Kaulitz, Oberlandeskirchenrat i. R. aus Wolfenbüttel, 
gebeten, die Manuskripte durchzusehen und zu prüfen, ob das vorhandene Material für eine 
Publizierung geeignet sei. Da dies der Fall war, bereitete er die Schriftstücke für eine Veröf­
fentlichung auf; Arno Schilberg, Landeskirchenrat aus Bielefeld, besorgte die abschließende 
Redaktion. 

Damit liegt uns eine umfangreiche Arbeit des bereits am 7. Juli 1975 verstorbenen Dr. jur. 
Erich Ruppel vor. Er war am 25. 1. 1903 geboren und wirkte in jungen Jahren ab 1935 als 
Oberregierungsrat im Reichsministerium für Kirchliche Angelegenheiten bei dem Reichskir­
chenminister Kerrl in Berlin. Nach dem Kriege machte der hannoversche Landesbischof 
Hanns Lilje ihn zunächst zum Leiter seiner Bischofskanzlei. Er wechselte dann in das Lan­
deskirchenamt der Evangelisch-lutherischen Landeskirche über und ging von hier als juristi­
scher Vizepräsident in den Ruhestand. 

Die Arbeit beginnt mit „Historischen Grundlagen des Staatskirchenrechts". Der Religions­
friede von 1555 und das Instrumentum pacis Osnabrugense vom 14./24. Oktober 1648 sind 
die Ausgangspunkte. Im Allgemeinen Preußischen Landrecht erscheint die Kirche als eine 
dem Staat untergeordnete und ihm organschaftlich eingegliederte Institution. Ihr Recht ist, 
soweit nicht vom Staat gesetzt, Recht kraft Delegation. Andererseits zeigt dieses Recht aber 
auch schon stark liberale Züge. Glaube und Gottesdienst sind kein Gegenstand von 
Zwangsgesetzen mehr, und es gibt den häuslichen Gottesdienst frei. Das 19. Jahrhundert 
brachte die Kirchenhoheit des Staates, vor allem auch mit der Säkularisation von 1803. 
Diese traf vor allem die katholische Kirche. Die Bischöfe waren keine Feudalherren mehr. 
Große Verluste an äußeren Gütern standen der Spiritualisierung und einer inneren Verle­
bendigung des ganzen kirchlichen Lebens gegenüber. Die „Denkschrift der in Würzburg ver­
sammelten Erzbischöfe und Bischöfe Deutschlands" vom 14. November 1848 läßt erkennen, 
daß die Freiheit der Raum ist, innerhalb dessen die Kirche sich eigenständig und nach eige-
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nen Grundsätzen aufbaute. Auf evangelischer Seite erlangten die Kirchen nach 1848 zu 
einem neuen Verständnis des landesherrlichen Kirchenregiments auf synodaler und presby-
terialer Grundlage. Über die Bildung besonderer Kirchenbehörden kam es zur Bildung 
besonderer Kirchenkörper. Die Kirchenhoheit des Staates erwuchs nicht mehr aus der 
Schutzpflicht des christlichen Fürsten, sondern aus der Souveränität des Staates und bestand 
insofern prinzipiell gegenüber allen Kirchen und Religionsgemeinschaften. Bis 1918 war das 
Verhältnis von Kirche und Staat problemlos, da eine staatliche Kirchenhoheit von allen Sei­
ten als selbstverständlich angenommen wurde. 

Der Artikel der Weimarer Reichsverfassung über die Kirche stellt einen Kompromiß dar. Er 
ging zwar in Richtung auf Trennung von Staat und Kirche, doch sie wurde nicht vollzogen. 
Die Kirchen blieben Körperschaft des öffentlichen Rechts, sie behielten ihr Kirchengut, die 
Kirchensteuer, die Anstaltsseelsorge, den Religionsunterricht, die Theologischen Fakultäten. 
Nach Otto Braun, dem langjährigen preußischen SPD-Ministerpräsidenten, hatte der Staat 
nach dem Preußischen Kirchenvertrag von 1931 nach wie vor zu zahlen, aber weit weniger 
als zuvor in kirchliche Angelegenheiten hineinzureden. Die Zeit des Nationalsozialismus 
brachte vor allem Methoden der Gleichschaltung, etwa durch die Einführung des Führer­
prinzips und in der Personalpolitik. Im Warthegau wurde allerdings auf dem Wege der orga­
nischen Verkümmerung der öffentlich-rechtliche Status der Kirche auf den eines privatrecht­
lichen Vereins verändert, und die Mitgliedschaft wurde von der persönlichen Erklärung des 
Eintritts abhängig gemacht. 

Nach 1945 mußte eine neue Zuordnung von Staat und Kirche gesucht werden. Ein neuer 
zulänglicher Ausdruck gesetzgeberischer Art für das neue Verhältnis der Zuordnung öffent­
lichen Charakters bei Anerkennung der Eigenständigkeit der Kirche wurde aber nicht gefun­
den. Doch die wieder anerkannte Freiheit schloß nach den Erfahrungen des Kirchenkampfes 
gerade ein, daß die Kirche ihre äußere Rechtsgestalt unabhängig und ihrem Wesen gemäß 
ausbildete. Die Kirchenverträge haben die Genehmigung durch ein Mitteilungsverfahren 
ersetzt. Lassen sich Meinungsverschiedenheiten nicht ausgleichen, so wird die Kirche an der 
endgültigen rechtswirksamen Regelung nicht gehindert werden können. Allerdings müssen 
sich die Bestimmungen der Kirchenverträge in den Grenzen des Grundgesetzes halten. 

In Niedersachsen war der Anlaß des neuen Kirchenvertrages der schon seit Jahren ausge­
sprochene Wunsch des Ministerpräsidenten Kopf, die bekenntnisgleichen, nämlich die luthe­
rischen Landeskirchen des Landes, einander anzunähern und möglichst zusammenzuführen. 
Den äußeren Anstoß zu den Vertragsverhandlungen gaben dann finanzielle Fragen. Die 
Staatsleistungen, die auf verschiedener rechtlicher Grundlage beruhten, waren in dem vor­
mals preußischen Teil des Landes höher als in den anderen Ländern. Als sich die Kirchen 
zum 1. 1. 1955 im Zusammenhang mit einer Steuerreform genötigt sahen, ihren Kirchen­
steuersatz um 2 % zu erhöhen, wurde Oldenburg, das bis dahin schon 9 %, statt wie die 
übrigen Landeskirchen 8 %, erhoben hatte, vom Staat veranlaßt, sich den anderen anzuglei­
chen und wie sie nur 10 %, d. h. 1 % mehr als bisher zu erheben. Da hierdurch die Schwie­
rigkeiten für Oldenburg nur größer werden mußten, warf die Landesregierung die Frage des 
Finanzausgleichs unter den Landeskirchen auf. Die anderen Landeskirchen erklärten sich 
hierzu bereit, doch erhoben die lutherische und die reformierte Kirche ihre seit Jahren 
gestellte Forderung auf Erhöhung der staatlichen Pfarrbesoldungszuschüsse. Sie entsprachen 
in Niedersachsen immer noch den Gehaltskürzungen der dreißiger Jahre. In Hannover galt 
der Preußische Kirchen vertrag von 1931. Für die anderen Landesteile fehlte, abgesehen von 
einzelnen Finanzabkommen, eine umfassende vertragliche Regelung. Während das Preußi-
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sehe Kirchenvertragsrecht noch weithin auf dem Prinzip der staatlichen Kirchenhoheit 
beruhte, erfreuten sich die anderen Landeskirchen auf Grund der Weimarer Reichsverfas­
sung weitgehender Freiheit von staatlicher Mitwirkung und Einwirkung. Es war ein glückli­
cher Umstand, daß Ministerpräsident Kopf einige Beamte zur Verfügung hatte, die durch 
Studiengang und Lebensweg einen tieferen Einblick gerade in die staatskirchenrechtlichen 
Fragen hatten gewinnen können, so daß der sogen. Loccumer Vertrag innerhalb von 
3 Monaten (21. Dezember 1954 bis zum 19. März 1955) zustande kam. 

Dies kam auch den folgenden Kirchenverträgen zugute, er hatte eine Bresche geschlagen. 
Der Vertrag von Schleswig-Holstein ist besser aufgebaut, präzisierter und auch in der Erfas­
sung der einzubringenden Gegenstände noch einige Schritte weitergegangen. Hier waren 
Lübeck und Eutin, als nicht auf preußischem Gebiet gelegen, mit einzubeziehen. In Nord­
rhein-Westfalen gibt der Vertrag vom 9. 9. 1957 ein Äquivalent für die im Vertrag über die 
Errichtung des Bistums Essen der katholischen Kirche gewährte Dotation. Der lippische 
Kirchenvertrag vom 6. 3. 1958 hat zum Vorbild den Preußischen Kirchenvertrag, da dieser 
auch im Rheinland und in Westfalen galt. Der Militärseelsorgevertrag zwischen der Bundes­
republik Deutschland und der EKD vom 22. 2. 1957 ist für die evangelische Kirche erstmals 
ein Vertrag, der mit dem Gesamtstaat zustande gekommen ist. 

In dem Niedersächsischen Kirchenvertrag vom 19. 3. 1955 geht es um die Garantie der Reli­
gionsfreiheit und die Eigenständigkeit der Kirche, um kirchliche Gesetze, Institutionen und 
Ämter und die staatliche Vermögensaufsicht, um Universitäten und Pädagogische Hoch­
schulen, Schulen und Anstalten, die kirchliche Rechtspflege, kirchliches Eigentum und 
kirchliche Vermögensrechte, die Staatsleistungen, die Kirchensteuern und sonstige Gegen­
stände wie die Denkmalpflege und das Patronatsrecht. Von Ruppel nicht ausgeführte 
Abschnitte wie z. B. kirchliche Friedhöfe, die Leistungen des Bundes nach dem Militärseel­
sorgevertrag, Gebühren und Steuerbefreiungen sind kurz kenntlich gemacht. 

Schließlich rundet ein ausführliches, über 60 Seiten starkes Literaturverzeichnis die Arbeit 
ab. Dabei handelt es sich um Material, das Erich Ruppel selber benutzte, und das deshalb 
nur bis in die sechziger Jahre geht. Auch wenn diese Veröffentlichung erst sehr spät erschien 
und sie gewiß auch sehr wertvoll gewesen wäre für die Kirchenverträge, die nach der Wende 
in den neuen Bundesländern abgeschlossen wurden, ist der Inhalt doch so, daß ihn nicht nur 
einige Kirchenjuristen lesen möchten. 

Emden Menno Smid 



GESCHICHTE EINZELNER LANDESTEILE UND ORTE 

Urkundenbuch des Klosters Barsinghausen. Bearb. von Achim Bonk. Hannover: 
Hahn. 1996. XXXIII, 429 S. = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Niedersachsen und Bremen. XXXVII: Quellen und Untersuchungen zur Geschichte 
Niedersachsens im Mittelalter. Bd. 21. Lw. 112,- DM. 

Im Jahre 1996 zog eine Schwesternschaft aus Wolmirstedt bei Magdeburg in die barocken 
Klostergebäude zu Barsinghausen ein, um sich diakonischen Aufgaben vor Ort zu widmen. 
800 Jahre nach der Ersterwähnung der „ecclesia sancte ... Marie in Berkingehusen" in einer 
Urkunde Bischof Bernos von Hildesheim im Jahre 1193 wurde mit dieser Besetzung ein 
neues, an den Anforderungen der Gegenwart orientiertes Kapitel der Geschichte des alten 
Augustiner-Chorfrauen- und - seit der Reformation - weltlichen Damenstiftes aufgeschla­
gen. 

Die Geschichte des ältesten der „Calenberger Klöster" am nördlichen Deisterrand harrt 
noch fundierter Bearbeitung, nicht anders als die der benachbarten Gründungen zwischen 
Deister und Leine. In groben Zügen ist sie freilich bekannt. Der Welle jüngerer Klostergrün­
dungen nach der Augustinerregel im 12. Jahrhundert angehörend, wurde Barsinghausen 
wohl zwischen 1185 und 1193 auf bischöflich-mindischem Lehngut der Grafen von Schwa­
lenberg als Doppel- und vermutlich Hauskloster der Pyrmonter Linie des Geschlechtes 
gegründet, ausweislich des päpstlichen Schutzprivilegs von 1216 reichlich ausgestattet und 
von den umliegenden Dynasten ebenso wie von den sonstigen adligen Geschlechtern, Mini­
sterialenfamilien und vermögenden Bürgern z. B. des benachbarten Hannover, deren Töch­
ter in dem Kloster Aufnahme fanden, in seiner Entwicklung gefördert. Einem in den Quel­
len indirekt faßbaren, anhaltenden wirtschaftlichen Rückgang im 14. Jahrhundert folgte im 
15. Jahrhundert die Einbeziehung in die Klosterreform, 1543 schließlich die Reformation 
durch Anton Corvinus. 

Grundlage dieser Darstellung wie kleinerer Einzeluntersuchungen bildete bisher die Edition 
von 278 Barsinghäuser Urkunden (1181-1524), mit der Wilhelm von Hodenberg 1855 
die 1. Abteilung seines Calenberger Urkundenbuches eröffnete, weniger als die Hälfte des 
ca. 600 Urkunden umfassenden Fonds im Niedersächsischen Hauptstaatsarchiv. Bis etwa 
1330 sind alle wichtigen Urkunden von Hodenberg erfaßt, dann wird die Reihe lückenhaft, 
ab 1400 überwiegen Regesten die Volldrucke. Schon 1858 veröffentlichte Th. Schramm 
ergänzend 16 weitere Urkunden zu den alten Besitzungen des Klostern im schaumburgi-
schen Grove (Rodenberg; 1204-1506). Historischer Kommission für Niedersachsen, Klo­
sterkammer und dem Bearbeiter Achim Bonk gebühren Dank und Anerkennung, daß sie 
die Neuherausgabe des umfänglichen Fonds in die Reihe ihrer Urkundenveröffentlichungen 
aufgenommen, gefördert und in ebenso verläßlicher Bearbeitung wie ansprechender über­
sichtlicher äußerer Gestaltung vorgelegt haben. 

Ziel war die Rekonstruktion des Fonds zur Zeit der Reformation, dem zeitlichen Endpunkt 
der Edition, und die Wiedergabe der Texte im Volldruck. Das schloß die Neukollationierung 
der Texte ein. Der geringe Anteil an Urkunden, die sich, vom Bearb. sorgfältig aufgelistet, in 
weiteren Beständen des Hauptstaatsarchivs, anderen Archiven und in der Niedersächsischen 
Landesbibliothek ermitteln ließen, belegt, daß der Fonds - wie derjenige der Wülfinghäuser 
Urkunden - relativ unberührt und geschlossen in das Hauptstaatsarchiv gelangt ist, und läßt 
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den nicht genau faßbaren Verlust an kopialer Überlieferung erträglich erscheinen. Insgesamt 
hat der Bearb. in seiner Edition 564 Urkunden der Zeit von 1193 bis 1542 vereint. 

Die Bearbeitung folgt den bewährten Editionsrichtlinien der Historischen Kommission für 
Niedersachsen und orientiert sich an den ausgereiften Varianten dieses Editionstyps. Die 
Erfahrungen, die Bearb. bei der Edition der Wunstorfer Urkunden gewonnen hat, schlägt 
sich in übersichtlicher Gestaltung und Anordnung von Text und Indices, verläßlichen, 
sprachlich sicheren Lesungen, verständnisfördernder Zeichensetzung, Augenmaß bei der 
Notierung von Marginalien, Überschreibungen und anscheinend seltenen Rückvermerken 
nieder. Anmerkungen zeigen, daß der Bearb. den jeweiligen Forschungsstand berücksichtigt 
und nicht lediglich aus Hodenberg geschöpft hat. Der Modernisierung und Glättung der 
Kopfregesten ist freilich nicht selten die Präzision in der Angabe von Inhalt und Umfang des 
Rechtsgeschäftes zum Opfer gefallen, die der raschen Erfassung und möglichst genauen 
Eretinformation des sprachlich weniger geschulten Benutzers dient. Hier wie im Falle der 
nach wie vor wertvollen genealogischen Exkurse Hodenbergs und seiner Querverweise bie­
ten die Hodenbergs Edition fehlenden Indices einen gewissen Ersatz. Der Rückgriff auf 
Hodenberg ließe sich weiter eingrenzen, wenn die karge historische Einleitung um For­
schungsstand, Listen der Pröpste, Priorinnen und Inhaberinnen der wichtigsten Klosterämter 
angereichert worden wäre.1 

Im Unterschied zu stärker zerstörten Fonds, die rekonstruiert und aus unterschiedlichsten 
Quellen ergänzt werden mußten (z. B. Reinhausen), fällt die formale und inhaltliche Ein­
heitlichkeit ins Auge: Urkunden, Briefe, jedoch keine registerförmigen Quellen, Rechnun­
gen, Corpora bonorum, chronikalische Aufzeichnungen u. ä. Daß dergleichen Quellen sich 
außerhalb des Fonds erhalten haben, zeigt ein Hinweis auf Haushaltsrechnungen des Klo­
sters von 1462/63 im Klosterarchiv. Mit einer Edition von 3 Geld- und Bauregistern des 16. 
Jahrhunderts hat Bearb. selbst eine solche informative Quelle erschlossen2. Die Abrundung 
seiner einleitenden Quellenbeschreibung durch eine knappe Einordnung des Fonds in die 
Gesamtüberlieferung des Klosters hätte dem Benutzer wertvolle Orientierung geboten. 

Hinter der relativ gleichförmigen Abfolge von Schenkungen, Kauf-, Tausch-, Rentenge­
schäften solcher Klosterfonds wird die Lebenswirklichkeit, werden selbst einschneidende 
Ereignisse wie Brände, wirtschaftliche Krisen, Klosterreform selten direkt faßbar. Zu den 

1 Einzelne Corrigenda: Kopfregesten: Nr. 1 „bischöfliche" Ministerialen; Nr. 5 Angaben zur Vog-
tei fehlen; Nr. 18 Memorienstiftung; Nr. 26 verpachten?; Nr. 40 eine Curie und 2 Hufen; 
Nr. 50 Rechtsverzicht?; Nr. 64 Verzicht auf Novalland; Nr. 75 Übertragung zu Lehen; Nr. 125 
Erteilung eines Freibriefes; Nr. 209 Befreiung von Vogtei. 
Unklare Begrifflichkeit: Leibeigene, Eigenhörige, Hörige: Nr. 48, 49, 63, 68, 87 u. ö. 
Index der Orts- und Personennamen: Alberti, Dietrich 157, fehlt; Lunde, Armgard v., nicht 
Irmgard; Pyrmont, Kunigunde v., s. Hallermund. - Index ausgewählter Sachen: fehlende 
Begriffe; assignatio 296, 302; buammecht 427; vorsceden 301; vorteghen 265, 299; samender 
hant 300, 316; impignorare 28; locare 21, 174, 297; slachternud 150, 314, 518; u. a.m. - feh­
lende Belegstellen: anspreken 314; decima minus 18; erve 299, 305, 314; gericht 386; civis 175 
u. ö.; placitum 159, 322. - überflüssige Begriffe: ebdomada, famulus Christi, hilgher likham, 
hilghes blod, imperium Romanum, intentio pia, carnisprivium, cena domini u. a. 
Generell fehlen Querverweise zwischen lateinischen und mittelniederdeutschen Begriffe. Die 
nähere Bestimmung der Ortsnamen ist uneinheitlich. 

2 Drei Register des Klosters Barsinghausen. Bearb. von Achim Bonk = Quellen zur Geschichte 
der Stadt Barsinghausen. 1.1991. 
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Ausnahmen zählt hier der fast 30 Jahre währende Streit des Klosters mit den Perseks um 
Besitz in Hohenbostel. Die offenen Fragen der Frühgeschichte um Gründung, Anlage und 
Bestand als Doppelkloster, Erstausstattung, Größe des Konventes sind von den Urkunden 
her nicht zu klären. Gut dokumentiert hingegen sind die kontinuierliche Beziehung und 
Zuwendung der miteinander verschwägerten Territorialherren zu dem Kloster: der Grafen 
von Schwalenberg-Pyrmont, Hallermund, Everstein, Wölpe, von Roden/Wunstorf, Edel-
herren von Adenoys im 13. und 14. Jahrhundert, der Schaumburger Grafen bis ins 16. Jahr­
hundert hinein, ebenso der die alten Geschlechter beerbenden weifischen Landesherren 
sowie des Bischofs von Minden. Stärker als im ablegenen Wülfinghausen wirkt sich die Nähe 
Hannovers und seines wirtschaftlich aktiven Bürgertums auf Zusammensetzung und 
Geschäftstätigkeit des Konventes aus. Am reichhaltigsten und kontinuierlichsten belegt sind 
jedoch fraglos, wie Bearb. selbst hervorhebt, Aufbau, Arrondierung und Konsolidierung der 
Besitzkomplexe des Klosters um Barsinghausen selbst, um Pattensen - Lüdersen, Deitlevsen 
- Welsede, Grove, Lauenau - Hülsede mit zahlreichen Wüstungen. 

Der unbezweifelbar reiche Ertrag der Edition für die Geschichte des Klosters wird wesent­
lich durch den guten, verläßlich gearbeiteten kombinierten Index der Orte und Personen 
sowie durch den Index ausgewählter Sachen, eher ein Glossar, gefördert; für die übergrei­
fende regionale Forschung zur Geschlechts-, Personen-, Sozial-, Wirtschafts- und Rechtsge­
schichte wird er geschmälert durch die schon mehrfach beklagte unterschiedliche Anlage 
und Qualität der Indices bisher erschienener Urkundenbücher benachbarter Klöster. Die 
vorliegende Edition überzeugt durch ihre in jeder Hinsicht gediegene Bearbeitung und sollte 
zu weiteren Bearbeitungen von Urkundenbeständen anregen. Kloster und Stadt Barsinghau­
sen haben eine würdige Gabe zur 800-Jahr-Feier empfangen. 

Wennigsen Karin Gieschen 

Kriegsende in Bremen. Erinnerungen, Berichte, Dokumente. Hrsg. von Hartmut Mül­
ler und Günther Rohdenburg. Bremen: Temmen 1995. 199 S. m. zahlr. Abb. Geb. 
39,80 DM. 

Der Plan zu dem Buch wurde Ende 1994 gefaßt; für eine umfassende Auswertung der ver­
streuten Quellen für eine Publikation zum 50. Jahrestag des Kriegsendes fehlte die Zeit. Die 
Basis des Werkes waren Erinnerungsberichte über das Kriegsende, und es war nur möglich, 
diese zu sichten, nicht aber als Quellen kritisch zu untersuchen. Die politischen und militäri­
schen Zusammenhänge aber wurden im wesentlichen der Literatur entnommen. 

Der Bildanteil ist bedeutend. Zu vielen bekannten, zum Teil gestellten Aufnahmen der Bri­
ten kamen einige Privatfotos. In der Regel besteht die Bildbeschriftung aus allgemeinen 
Bemerkungen; selten sind Ort, Zeit und Umstände der Aufnahmen angegeben. Sicher ist 
jedenfalls, daß sich manche Bilder weder zeitlich noch räumlich auf das Kriegsende in Bre­
men beziehen (so ist das Bild S. 152 gestellt und wurde im Mai 1945 in Bremervörde aufge­
nommen, desgleichen das Bild S. 155). Es finden sich sogar Bilder, die 1936 entstanden 
(S. 88, 108-112). Dadurch ergeben sich hier und da falsche Eindrücke. Dafür nur ein Bei­
spiel: Das Polizeigebäude als Quartier des britischen Militärkommandanten ist mit zwei 
intakten Giebeln dargestellt (S. 162); das Bild entstand schon am 18. Mai 1940 (!), als die 
britische Militärherrschaft 1945 noch nicht abzusehen war. Es gibt im Staatsarchiv durchaus 
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auch ein Foto vom ruinösen Zustand 1945. Der gebotene Zusammenhang zwischen Text 
und Bild ist ohnehin oft nicht gegeben. 

Wenn das Vorwort betont, daß das Buch nicht „werten, hineininterpretieren und verurtei­
len" wolle, so ist das nicht zutreffend und war auch angesichts des Themas nicht zu erwar­
ten. Wie könnten Themen wie „die Strafjustiz" (Sondergerichtsbarkeit) (S. 109-124), „poli­
tische Gefangene" (S. 125-136) oder „Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene" (S. 149-160) 
ohne Werten und Verurteilen behandelt werden! 

Weitungen kommen auch von jener vielgestaltigen Quellengattung, die den Hauptbestand­
teil des Buches bildet: Tagebücher, Briefe und Rückerinnerungen. Nachträglich zum Zwecke 
der Veröffentlichung verfaßte Berichte, in denen sich oft eigene und fremde Erinnerungen 
vermischen, auch bisweilen das Bedürfnis nach persönlicher Rechtfertigung die Feder führt, 
haben nur nach sorgfältiger kritischer Prüfung einen Quellenwert. Sogar bei Briefen und 
Tagebüchern ist die Zuverlässigkeit zu prüfen. Rezensent weiß aus eigener Erinnerung, wie 
gefährlich es war, sich etwa als Soldat oder Kriegsgefangener im Tagebuch offen zu äußern; 
seine Aufzeichnungen wurden mehrfach konfisziert, so daß er sein Tagebuch dann auf Ziga­
rettenpapier schrieb. Und beim Briefwechsel von Soldaten gab es Stichprobenzensur, so daß 
vorsichtige Formulierung geraten erschien. Auch ist zu bedenken, daß persönliche Aufzeich­
nungen und Erinnerungen im allgemeinen nur ein recht enges Blickfeld hatten, so daß es 
unmöglich ist, sie zu verallgemeinern. Eine quellenkritische Überprüfung derartiger Texte ist 
schwierig und zeitraubend; den Herausgebern und Verfassern blieb aber nicht die Zeit, diese 
Arbeit zu leisten. Dafür ein Beispiel: Der Leiter der Wasserstraßendirektion, Ludwig Plate, 
schrieb 1952, am 7. Februar 1945 habe eine Besprechung mit „Senator" Fischer über Über­
schwemmungsmaßnahmen stattgefunden (S. 17). Dr. Fischer aber war nur bis zum 1. Juli 
1944 Bremer Senator und nahm an der Sitzung als stellvertretender Reichsverteidigungs­
kommissar teil. Plate berichtete auch, der Kampfkommandant Generalleutnant Becker habe 
am 2. April den Überschwemmungsbefehl gegeben; doch lag der General an diesem Tage in 
einem Lazarett bei Danzig und wurde erst am 5. April als Kampfkommandant von Bremen 
eingesetzt. Der Überschwemmungsbefehl soll dann am 27. April 14 Uhr vom Wehrmacht­
kommandanten General Siber aufgehoben worden sein; der aber war zu dieser Zeit bereits 
in britischer Gefangenschaft. 

Bei den Texten aus den Tagebüchern, Briefen und Berichten fällt auf, daß persönliche Auf­
zeichnungen von Personen fehlen, die auch 1945 noch stramme Durchhalter bzw. Nazis 
waren. Es gibt sie durchaus, nur haben die Verfasser und ihre Erben Bedenken, sie für eine 
Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. Diese Bedenken sind sicher berechtigt angesichts 
einer Pressekampagne gegen eine Sammlung von Berichten zum Kriegsende in Bremen-
Nord, in der die Erinnerungen eines unbelehrbaren Ortsgruppenleiters aufgenommen wor­
den waren. Die Sicht der Schreiber sowie die Umstände und Zuverlässigkeit der Texte waren 
sehr verschieden. Die weitaus beste Darstellung des Kriegsendes in Bremen findet sich im 
„Bremer Kriegstagebuch vom April 1945", das der Kinderarzt Dr. Albrecht Mertz verfaßte. 
Es erweist den Verfasser als kritischen Geist und guten Beobachter. Erstaunlich ist, daß er 
angesichts der chaotischen Zustände der letzten Kriegswochen derart umfangreiche und 
inhaltsreiche Texte verfassen konnte. Dennoch wäre auch hier die kritische Arbeit der Her­
ausgeber möglich gewesen. Nur in einem Punkt wird das Tagebuch kommentiert: S. 81 wird 
behauptet, Dr. Mertz habe bei seinem Tode Kurfürstenallee 122 gewohnt, und dieses Haus 
wird auch abgebildet. Doch ist für die Darstellung des Kriegsendes nicht so wichtig, wo 
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Dr. Mertz beim Tode 1953, sondern wo er 1945 wohnte. Seine Wohnung aber war 1942 und 
1950, also auch wohl 1945 im Hause Dobbenweg 7. 

Quellenlage und Absichten des Herausgebers brachten es mit sich, daß der größte Teil des 
Buches sich mit Gruppen beschäftigt, die in besonderer Art von Krieg und Naziherrschaft 
betroffen waren: Das waren Personen, die (nicht nur aus politischen Gründen!) in die Mühle 
der Sondergerichtsbarkeit gerieten, politische Gefangene, Frauen, Zwangsarbeiter und aus­
ländische Kriegsgefangene. Andere leidgeprüfte Gruppen wurden nicht besonders herausge­
hoben: Flüchtlinge und Ausgebombte, KLV-Kinder, Soldaten und Flakhelfer, auch Fami­
lien, die durch die Kriegsumstände verstreut waren und um ihre Angehörigen bangten. Es 
wäre auch aufschlußreich, wie die Nazis am Kriegsende fühlten und dachten. Einige zusam­
menfassende Beiträge beschäftigten sich freilich in mitfühlender Weise allgemein mit dem 
Leben und Leiden der Bremer. 

Zwei Beiträge berühren das Thema nur am Rande: Hans Wrobel faßt die Ergebnisse des 
von ihm herausgegebenen vierbändigen Werkes über die Tätigkeit des Bremer Sonderge­
richts in seinem Beitrag „Mit dabei im Untergang: Die Strafjustiz" (S. 109-123) zusammen. 
Das Sondergericht war ohne Zweifel ein wichtiges Glied im Durchhalteapparat der Nazi­
herrschaft, und insofern ist die Kritik des Verfassers an der Tätigkeit des Gerichts und an 
den späteren Rechtfertigungsversuchen der Richter berechtigt. Es wird freilich weiterhin 
Diskussionen darüber geben, wie hart denn die Strafen für Verbrechen in Sondersituationen, 
bes. bei Katastrophen wie Luftangriffen, Erdbeben, sein dürfen. Die meisten Todesurteile 
der Sondergerichte betrafen bei bzw. nach Luftangriffen (Plündern) und unter Ausnutzung 
der Verdunkelung. Übrigens war auch den deutschen Soldaten nach MStGB § 129 bei Plün­
dern in besonders schweren Fällen die Todesstrafe angedroht. Sicher ist nun aber, daß das 
Sondergericht für das Kriegsende in Bremen ohne Bedeutung war. Für kriegsbedingte Straf­
taten wie Meuterei, „Defätismus" usw. waren im Operationsgebiet die Standgerichte zustän­
dig, die auch im Bremer Raum tätig waren. 

Ein anderer Beitrag, der das eigentliche Thema nur streift, ist der über „die Bremer Antifa­
schisten und den Neuaufbau 1945", der unter das Motto gestellt wird: „Zum ersten Mal 
nach zwölf Jahren der Knechtung können wir frei atmen" (S. 161-175, Gerd Hofschen). 
Der Aufsatz beschäftigt sich vor allem mit den Zielen und der Tätigkeit der Kampfgemein­
schaft gegen den Faschismus, die anfangs von kommunistischen, sozialdemokratischen und 
sogar bürgerlichen Gegnern der Naziherrschaft getragen waren. Irgendwelche Möglichkeiten 
zur Beschleunigung des Kriegsendes hatte man nicht; nach dem Kriege versuchte die 
Kampfgemeinschaft das politische Leben in Bremen neu zu gestalten; der Verfasser des Bei­
trages demonstriert das durch gute Quellenbelege. Doch gaben sehr bald kommunistische 
Funktionäre den Ton an, die auch Polizeimaßnahmen organisierten und Teile der Verwal­
tung beherrschten. Bürgerliche und sozialdemokratische Kreise wandten sich ab, und die 
amerikanische Militäradministration stellte sich gegen die Kampfgemeinschaft. Die über­
nahm das alte Agitprop-Vokabular der KPD und auch der Verfasser des Beitrages benutzt 
es. So traten am 29. April zwei Kommunisten als „Führer der Arbeiterbewegung" mit For­
derungen an die britische Militäradministration heran; es ist die Rede von Werktätigen und 
Antifaschisten, von Bemühungen, eine Demokratie mit einer sozialistischen Einheitspartei 
aufzubauen. Verf. glaubt, daß die Entfaltung der Kampfgemeinschaft von der Militärregie­
rung unterbunden wurde, nicht aber an inneren politischen Widersprüchen scheiterte. Auch 
die „Entnazifizierung" durch die Kampfgemeinschaft sei konsequenter gewesen als die der 
Spruchgerichte. Ob eine sozialistische Einheitspartei Bremen gut getan hätte, ist eine Glau-
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bensfrage; eine solche Partei konnte sich hier nicht bilden und daher weder bewahren noch 
scheitern. 
Das Literaturverzeichnis enthält zur Thematik nur eine Auswahl von Werken. Es fällt auf, 
daß neuere Werke zu den militärischen Ereignissen in Nordwestdeutschland (Wegmann, 
Saft) und zur Bremer Hak (Thiel) fehlen. Zur besseren Erschließung des vielfältigen 
Materials wäre es zweckmäßig gewesen, ein Register anzufügen. 

Bremen Herbert Schwarzwälder 

Brandes, Wolfgang: Chronik Fallingbostel. 1930-1995. Hrsg. von der Stadt Fallingbo­
stel. Fallingbostel 1996. 640 S. m. zahlr. Abb. Lw. [Dazu Beiband:] Ders.: Chronik Fal­
lingbostel 1930-1995. Textfassung mit wissenschaftlichem Apparat. Fallingbostel 1996. 
480 S. Kart. 

Eine Chronik nennt der Fallingbosteler Stadtarchivar Wolfgang Brandes bescheiden sein 
umfangreiches Buch zur Geschichte der Kreisstadt an der Böhme seit der Endphase der 
Weimarer Republik. Tatsächlich handelt es sich aber um eine umfassende und detaillierte 
Darstellung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung Falling­
bostels in den beiden letzten Dritteln unseres Jahrhunderts. Voraus geht ein knapper Über­
blick über die Geschichte des Ortes seit seiner ersten Erwähnung im Jahr 993. Das eigentli­
che Thema aber ist der Zeitraum, an den viele Heimatchroniken sich nicht recht heran­
trauen: die unseligen Jahre der Herrschaft des Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg, 
Wiederaufbau und wirtschaftlicher Aufschwung nach 1945, für den in Fallingbostel die 
Stadtwerdung 1949 und die Anerkennung als Kneippkurort 1954 günstige Voraussetzungen 
schufen, und die struktuellen Veränderungen im Zeichen der Verwaltungsreform, zu deren 
Gewinnern die Stadt zweifellos gehörte. All das wird ausführlich anhand der verfügbaren 
archivalischen Quellen, der lokalen Zeitungen, persönlicher Erlebnisberichte, mündlicher 
Überlieferung und für die jüngste Zeit auch aus eigener Anschauung geschildert. 

Natürlich stehen die örtlichen Vorgänge im Vordergrund; doch hütet der Verfasser sich mit 
Erfolg vor einer allzu engen Perspektive, sondern bettet das lokale Geschehen stets in die 
größeren geschichtlichen Zusammenhänge ein. Das fällt um so leichter, als Fallingbostel in 
mancher Beziehung in Ereignisse einbezogen war, die auch allgemeines Interesse beanspru­
chen: etwa die tragikomischen Auseinandersetzungen um die Beisetzung von Hermann 
Löns 1934/35, die Anlage des Truppenübungsplatzes Bergen vor den Toren der Stadt, die 
Errichtung großer Kriegsgefangenen- und später Internierungslager in Oerbke und auch die 
Nähe des Konzentrationslagers Bergen-Belsen, in dessen Nachbarschaft nach Kriegsende ein 
Sammellager für Displaced Persons eingerichtet wurde. 

All das bezieht der Verfasser in angemessener und behutsamer Weise in die Darstellung mit 
ein, die bei der Gewichtung der Themen ein gutes Augenmaß zeigt, in gefälliger Sprache 
geschrieben und reich bebildert ist. Daß die positive Entwicklung der letzten zwei Jahr­
zehnte vielleicht ein wenig zu breit herausgestellt wird, ist bei einem kommunalen Auftrags­
werk wohl entschuldbar. Bedauerlich ist jedoch, daß - der vermeintlich besseren Lesbarkeit 
wegen - auf alle Anmerkungen, Quellennachweise und Literaturangaben verzichtet werden 
mußte. Der Verfasser hat sich dadurch zu helfen gewußt, daß er eine Manuskriptfassung mit 
wissenschaftlichem Apparat bei mehreren öffentlichen Archiven und Bibliotheken hinterlegt 
hat - eine vom Auftraggeber erzwungene Notlösung, die hoffentlich nicht Schule macht. 

Hannover Dieter Brosius 
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Feste und Feiern in Hannover . Hrsg. von Hans-Dieter Schmid. Bielefeld: Verl. für 
Regionalgeschichte 1995. 253 S. m. Abb. und 6 Farbtaf. = Hannoversche Schriften zur 
Regional- und Lokalgeschichte. Bd. 10. Kart. 19,80 DM. 

Nach dem Alltag hat die Geschichtswissenschaft nun glücklicherweise auch den Festtag ent­
deckt und die Arbeitsgruppe für Regional- und Lokalgeschichte der Universität Hannover 
zu diesem Thema den hier vorzustellenden Aufsatzband vorgelegt. Dessen zehn Beiträgen 
liegen im wesentlichen die in einer gleichnamigen Reihe 1993/94 gehaltenen und für den 
Druck teils überarbeiteten Vorträge zugrunde. 

Wenn der Herausgeber allerdings die Hinwendung der Historiker zu den Festen der Vergan­
genheit zunächst so allgemein damit begründet, daß Feste und Feiern immer stärker aus der 
Mode gekommen seien, so wird man diese Motivation auf den ersten Blick als etwas dünn 
bezeichnen müssen, erhält aber die Aufklärung zu dieser Behauptung bereits in der unglei­
chen Berücksichtigung der „für den vorliegenden Zweck" in die drei Gruppen Familienfeste, 
Volksfeste und politische Feste eingeteilten Feiern. Und darin liegt vor allem angesichts ihres 
Titels die Krux dieser Aufsatzsammlung, der wie den meisten ihrer Gattung immer etwas 
Zufälliges anhaftet. Familien- und Volksfeste, auf die hier, vom Schützenfest einmal abgese­
hen, fast ganz verzichtet wird, weil diese Festgattungen eher den Volkskundlern oder Sozio­
logen überlassen wurden, obwohl sie ebensogut Arbeitsfelder für Historiker sein könnten, 
gibt es durchaus in hinreichender Anzahl. Daß politische Feste von der Bildfläche ver­
schwunden sind, hat zweifellos auch mit der Überstrapazierung dieser Festgattung im „Tau­
sendjährigen Reich" zu tun - weshalb denn auch die nationalen Feiertage der Bundesrepu­
blik stets sehr schnell zum zusätzlichen Freizeitangebot verkamen. Auch das Landesfest, der 
seit 1981 von der Landesregierung organisierte „Tag der Niedersachsen", dem zweifellos 
auch eine politische Absicht zugrundeliegt, hatte von Anfang an primär Volksfestcharakter. 
Was noch auffällt in dieser Einführung ist die wohl gewichtigere Begründung für die 
Beschäftigung mit dem Thema Feste und Feiern. Es ist, wie Hrsg. schreibt, die zu konstatie­
rende „kulturalistische Wende" in der Geschichtswissenschaft (eine sprachlich fatale Wort­
schöpfung, die noch nicht einmal der neueste Duden kennt). Denn gerade politische Feste 
seien „ein dankbares Feld für diesen ,kulturalistischen* Ansatz [...], der Feste als eine sym­
bolische Form politischen Handelns interpretiert und damit deutlich über eine nur ideologie­
kritische Betrachtungsweise hinausgeht" (S. 12). Neben diesem kulturalistischen Ansatz 
gebe es in der Geschichtswissenschaft einen zweiten Zugang unter dem Stichwort 
„Geschichtskultur". Dieser alle Formen historischen Erinnerns umfassende Begriff wird hier 
nun mit jenen „außerhalb der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Geschichte" (S. 13) ste­
henden Teilaspekten zusätzlich motivierend bemüht. 

Den Auftakt der Aufsatzsammlung bietet Carl-Hans Haup tmeyer mit dem Thema „Das 
Schützenfest in Hannover im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit". Seine für diesen 
umfassenden Zeitraum knappen und zwangsläufig lückenhaften Ausführungen mit Erinne­
rungen der Erlebnisgenerationen einleitend und schließend, versucht Verf., im Wesentlichen 
auf der Basis des 1981 erschienenen Schützenbuches von Helmut Z immermann einen 
groben Überblick über den Wandel der Schützenfeste bis in das 19. Jahrhundert zu geben. 
Leider wird der mangelhafte Forschungsstand nur beklagt. Aber diesem Mangel abzuhelfen, 
konnte wohl auch nicht Aufgabe dieses Aufsatzes sein. Obgleich die Beiträge der Aufsatz­
sammlung chronologisch aufeinanderfolgen, sei hier gleich der zweite Beitrag über das 
Schützenwesen angeschlossen. Hauptmeyer endet im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, 
Andreas Krasselt behandelt „Zwischen Kimme und Korn. Das hannoversche Schützenfest 
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in den Zwanziger und Dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts". Hier wird nun die Zufällig­
keit des Auswahlprinzips dieser Aufsatzsammlung am deutlichsten. Wie schön wäre es gewe­
sen, wenn gerade die große Zeit der lokalen Schützenfeste und nationalen Bundesschießen 
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allem aber auch das Wiederaufleben der 
Schützenfeste nach dem Zweiten Weltkrieg einmal von einer jüngeren Historikergeneration 
beleuchtet worden wäre. Ziel Krasselts ist es, „den Transformationsprozessen in der Veran­
staltungspraxis des hannoverschen Schützenfestes nach der Machtergreifung durch die 
Nationalsozialisten" auf die Spur zu kommen. Er muß aber konstatieren, daß sich die Ein­
griffe der Nationalsozialisten und ihrer vielen Organisationen im Detail offenbar in Grenzen 
gehalten haben. 

Bernd Adam versucht eine Darstellung der „Feste im Alten Rathaus", ein Thema, das ihm 
als Bauhistoriker dann offenbar doch etwas ferner lag, als er meinte, denn zu oft speist er 
den Leser mit Vermutungen oder unbegründeten Annahmen ab. Eingangs schildert Verf. 
die Multifunktionalität des Rathauses als Versammlungsort des Rates, als Kaufhalle, als 
Tanz- und Hochzeitshaus, wobei hier auch einmal ein Wort über private Feiern verloren 
wird, und schließlich als Ort ausgelassener Fastnachtsfeiern. Neben dem Rat, der seine Feste 
natürlich auf dem Rathaus feierte, nutzten auch die Landesherrn, die in Hannover bis Mitte 
des 17. Jahrhunderts nicht über ein eigenes Schloß verfügten, den Bau für Huldigungen, 
Empfänge und Feste, denn die Stadt unterstand nicht nur „vermutlich" der Oberaufsicht des 
Landesherrn. Mit Festlichkeiten des 18. Jahrhunderts beschließt Verf. seinen Überblick. 

Hans-Dieter Schmid untersucht „Reformations- und Lutherfeiern in Hannover 1617-
1883" und verfolgt deren Entwicklung „von der obrigkeitlichen Kirchenfeier zum Fest der 
Bürger." Schon im 17, Jh. wurden die 100. Jahrestage des Thesenanschlages (1617), der 
Augsburgischen Konfession (1630) und der Einführung der Reformation in Hannover 
(1633) gefeiert. Bereits hier sieht Verf. im Zuge der herausgebildeten protestantischen und 
katholischen Lager, die dann im 30jährigen Krieg aufeinanderstießen, eine politische Instru­
mentalisierung der Gedenkfeiern. Während die städtischen Feiern im 17. Jahrhundert noch 
gelegentlich von den obrigkeitlichen Anordnungen abwichen, dann bis in das 19. Jh. hinein 
diesen exakt folgten, wurde die spektakuläre Lutherfeier des Jahres 1883 für den Verf. im 
Verlauf ihrer Vorbereitung und Durchführung zu einer sich von obrigkeitlichen Vorgaben 
absetzenden, gleichwohl auch - von den Nationalliberalen - politisch instrumentalisierten 
Festinszenierung, mit der sich das wirtschaftlich erstarkte Bürgertum selbst darstellte. 

Im nächsten ebenso lesenswerten Beitrag schildert Annette von Stieglitz „Höfisch-barocke 
Feste in Herrenhausen." Als Selbstinszenierungen des im Mittelpunkt stehenden Souveräns 
und der Hofgesellschaft und deren Darstellung gegenüber den Untertanen erreichte diese 
Festkultur in Hannover unter Johann Friedrich und Ernst August ihre Höhepunkte, was 
Verf. mit drei Beispielen ausführlich belegt: mit der Vermählung Herzog Johann Friedrichs 
und Benedikte Henriettes von der Pfalz, deren Auftakt die äußerst pompöse Einholung der 
Braut war, mit den Festlichkeiten anläßlich des Besuches der dänischen Königin-Witwe 
Sophie Amalia, einer Schwester der genannten Herzöge und mit der Vermählung Sophie 
Charlottes, der Tochter Emst Augusts, mit dem Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg. 
Die letzten Jahre des 17. Jahrhunderts, die nach der Erwerbung der neunten Kur glanzvolle 
Feste sahen, sowie das 18. Jahrhundert werden dann nur kurz gestreift. In Aufbau und Dar­
stellung hat Verf. einen ausgezeichneten Beitrag zu diesem Sammelband geliefert. 

Mit Katrin Schuh „Festarchitektur - Inszenierungen des Hofarchitekten Georg Ludwig 
Friedrich Laves" bleiben wir noch in der höfischen Welt. Verf. setzt sich zum Ziel, den 
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Architekten und Stadtplaner Laves, der seine Laufbahn 1814 am hannoverschen Hof 
begann und fünf Jahrzehnte in Stadt und Königreich Hannover wirkte, auch als „Inszenie­
rungskünstler" vorzustellen, der zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort 
einen temporären Bau zu errichten hatte. Daß diese Arbeiten für bestimmte Gelegenheiten 
oft dazu dienten, Neues zu versuchen und auch auf diese Weise Vorläufer für Entwürfe von 
auf Dauer angelegten Vorhaben wurden, beschreibt Verf. anhand von Laves' Bauten zum 
Waterloogedenken, aus denen sich schließlich die Anlage des Waterlooplatzes mit der 
Waterloosäule als „Denkmal" entwickelte. Zwischen dieser frühen Festinszenierung, die 
letztlich in die Städteplanung mündete, und einem letzten bescheidenen Auftrag zur Aus­
schmückung des Galeriegebäudes 1855 heben sich neben anderen entsprechenden Aufträ­
gen vor allem Laves Bauten und Inszenierungen zum mehrwöchigen Besuch König 
Georgs IV. im Jahre 1821 heraus. 
Den Kontrast zur höfischen Festarchitektur stellen „Die Märzfeiern der hannoverschen 
Arbeiterbewegung im Kaiserreich" dar. Gerhard Schneider verfolgt die Entwicklung der 
Märzfeiern, die neben den traditionellen Mai- und Lasallefeiern die ältesten waren, und vor 
allem der Rückbesinnung auf die Berliner Vorgänge des Jahres 1848 sowie auf den Aufstand 
der Pariser Kommune von 1871 galten. Die erste der hannoverschen Märzfeiern stand 1873 
- wie auch die folgenden - im Zeichen der Pariser Kommune. Nach der Unterbrechung der 
jungen Tradition durch das Sozialistengesetz fand die erste nach dessen Aufhebung erst 
1893 statt. Verf. untersucht aufgrund der Berichte in den hannoverschen Tageszeitungen 
Ausgestaltung und Ablauf der Feiern, die, wie der sozialdemokratische „Volkswille" nicht 
müde wurde zu betonen, stets würdig, geordnet und dizipliniert vonstatten gingen. Man 
wollte, in Hannover ohnehin den lassalleanischen Wurzeln der Arbeiterbewegung verbun­
den, den Bürgerlichen und vor allem der die Veranstaltungen stets überwachenden Obrig­
keit, keinerlei Anlaß zum Einschreiten geben. Dieser gemäßigten Richtung waren auch die 
Festansprachen auf den beiden zentralen Märzfeiern in Hannover und Linden verpflichtet, 
an deren Stelle um die Jahrhundertwende offenbar eine Anzahl kleinerer Feiern traten, 
womit die Märzfeiern nach dem 50. Jahrestag der Berliner Vorgänge auch an Bedeutung 
verloren. 
Mit Christine Seegers „Hannoversche Maifeiern und Gewerkschaftsfeste als Stimmungsba­
rometer im Kaiserreich" wird ein weiterer Aspekt proletarischer Festkultur vorgestellt, die 
mit der ersten Maifeier kurz nach Aufhebung des Sozialistengesetzes einsetzte und dem ent­
sprechenden Beschluß des Pariser Gründungskongresses der Zweiten Sozialistischen Inter­
nationale aus dem Vorjahr folgte. Die hannoverschen Maifeiern standen wie die Märzfeiern 
von Anfang an im Zeichen des Bemühens ihrer gewerkschaftlichen Organisatoren, sie mit 
inhaltlicher Mäßigung und äußerer Disziplin durchzuführen, gleichwohl - auch angesichts 
eines hohen Organisationsgrades (in Hannover 38 %, in Linden 48 %) - zur Erkämpfung 
wirtschaftlicher Rechte und zur Darstellung ihrer innen- und außenpolitischen Positionen zu 
nutzen. Daß sich die Maifeiern äußerlich trotz ihres sich scheinbar von bürgerlichen, patrio­
tischen Feiern abhebenden und mit Forderungen nach einer hehren Kultur befrachteten Pro­
gramms gleichwohl den Abläufen bürgerlicher Feste näherten, muß auch Verf. konstatieren. 
Adelheid von Saldern beschäftigt sich in ihrem Beitrag „Sport und Öffentlichkeitskultur. 
Die Einweihungsfeier des hannoverschen Stadions im Jahre 1922" mit dem Streit um 
Namengebung und Einweihungsfeier der heute unter dem Namen „Eilenriedestadion" 
bekannten Sportanlage. In diesem Aufsatz, der in Argumentation, Beweisführung und Ein­
ordnung in umfassendere Aspekte der Öffentlichkeitskultur für diesen Sammelband sowohl 
hinsichtlich seines Umfanges als auch seiner Beschränkung auf ein Fest, nämlich die Ein-
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weihung des Stadions, etwas den Rahmen sprengt, untersucht Verf. in mehreren Abschnitten 
weitausholend unterschiedliche Themen: den angesichts des gerade in Hannover sehr gro­
ßen Hindenburgmythos heftig geführten Streit um den Namen des Stadions, den Sport als 
große Inszenierung zur Einweihungsfeier, die mutige Entscheidung der Stadt, ein großes 
Stadion - auch zur städtischen Imagepflege - zu bauen, die Vorgänge um die Ein- und Aus­
ladungen zur Eröffnungsfeier, die bei dieser im gegenseitigen Konsenz der Beteiligten gehal­
tenen eher unpolitischen Reden, das auf die teilnehmenden Sportlerinnen bezogene Frauen­
bund in der Berichterstattung, und schließlich den dabei zutage tretenden konservativ-militä­
rischen Charakter der Öffentlichkeitskultur. 

Gleichfalls der Weimarer Republik gewidmet ist Marlene Blochs Beitrag „Die Verfassungs­
feiern in Hannover 1922-1932". Verf. hofft damit für Hannover eine Forschungslücke zu 
schließen, zumal die Verfassungsfeiern bislang ganz allgemein nur ein geringes Interesse der 
Historikerzunft auf sich gezogen hätten. Verf. untersucht die vom Oberpräsidenten aufgrund 
eines Erlasses des preuß. Innenministers angesetzten sowie die vom Reichsbanner Schwarz-
Rot-Gold organisierten Feiern am 11. August, der in Preußen allerdings kein gesetzlicher 
Feiertag war. Zum 10jährigen Bestehen der Verfassung war der 11. August 1929 durch die 
Beteiligung vieler Organisationen aus verschiedenen gesellschaftlichen Kreisen „ein glanz­
voller Höhepunkt der amtlichen Feiern in Hannover ...". Doch nur der Oberpräsident, des­
sen Feiern bislang ohne massenwirksamen Schwung gewesen waren, erinnerte in seiner 
Rede an den eigentlichen Anlaß. In den folgenden Jahren ließ das Interesse an der behördli­
chen Feier ganz allgemein nach; Massenarbeitslosigkeit und Präsidialkabinette taten nach 
Meinung der Verf. ein übriges, um ad absurdum zu führen, was die Verfassung hochgehalten 
wissen wollte. So wurden die Verfassungsfeiern der letzten Jahre zum Spiegelbild des 
Zustands der Republik. Das 1924 gegründete Reichsbanner, das den Verfassungstag im sel­
ben Jahr zum erstenmal beging, wollte an diesem Tag ein Bekenntnis zur Demokratie im 
Sinne eines Beitrages zur Stabilisierung des Staates abgelegt wissen. Festumzüge gehörten 
zum festen Bestandteil dieser an die Maifeiern anknüpfenden Verfassungsfeiern. Ende der 
20er und Anfang der 30er Jahre traten die aufwendigen Festumzüge hinter Sportveranstal­
tungen zurück. Auch dem Reichsbanner erschwerte die politische Realität Anfang der 30er 
Jahre die sinnhafte Gestaltung der Feiern. Letztlich sieht Verf. die hannoverschen Verfas­
sungsfeiern als Mißerfolg. Sie stießen auf eine gespaltene Gesellschaft, der vor allem die 
trockenen Reden auf den Feiern des Oberpräsidenten die in der Verfassung festgelegte „Idee 
der demokratischen Neuordnung des Staates" nicht vermitteln konnten. 

Hannover Waldemar R. Röhrbein 

Schneider, Ge rha rd : Politische Feste in Hannover (1966-1918). Teil 1: Politische Feste 
der Arbeiter. Hannover: Hahn 1995. 324 S. m. Abb. = Hannoversche Studien. Bd. 3. 
Kart. 24 - DM. 

Die Beschränkung seines Themas auf die Zeit des Kaiserreiches begründet Verf. damit, daß 
schon Zeitgenossen diese Zeit als äußert festfreudig bezeichnet hätten, wobei diese Festfreu­
digkeit nicht nur dem Staatsinteresse an öffentlicher Repräsentation, sondern auch einem 
aus unterschiedlichsten Quellen gespeisten Bedürfnis weiter Bevölkerungskreise entsprun­
gen sei. Hauptanliegen des Verf. ist es, die mit den Festen der Arbeiterschaft verbundenen 
Interessen, Zwecke und Wirkungen sowie Abläufe und Gestaltungselemente gestützt auf ein 
gutes Quellenmaterial in analytischen und erzählend-beschreibenden Teilen vorzutragen. 
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Im ersten Kapitel „Feste der Bürger - Feste der Arbeiter, Bemerkungen zum Symbolgehalte 
politischer Feste im Kaiserreich" kommt Verf. zu dem Ergebnis, daß die bürgerlichen, pri­
mär an der Vergangenheit orientierten und der Traditionspflege zum Zwecke der Erhaltung 
des gesellschaftlichen Status quo dienenden Feste schon vor Ende des Kaiserreiches ein­
schliefen - was für die traditionsgebundenen März- und Lassalle-Feiern der Arbeiterschaft 
übrigens genauso zutraf - während deren zukunftsorientierte Maifeiern „zum bedeutend­
sten, wenngleich nicht unumstrittenen Fest der Arbeiterbewegung" wurde. Im II. Kapitel 
untersucht Verf. die „Gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen der proletari­
schen Feste in Hannover", die sich nach Aufhebung des Sozialistengesetzes zwar durch stei­
genden Zulauf auszeichneten, zunächst aber am sozialen wie topographischen Rande der 
Stadt blieben, zumal sie von der bürgerlichen Presse nicht wahrgenommen wurden und erst 
durch den sich nach 1890 schnell verbreitenden sozialdemokratischen „Volkswillen" eine 
Öffentlichkeit erhielten. Mit vielen Details belegt Verf. die repressiven gesetzlichen Vor­
schriften, die zur Ausgrenzung und teilweisen Kriminalisierung der Arbeiterschaft führten, 
zugleich aber deren „Bewußtwerdungsprozeß" sowie „die Herausbildung der Arbeiterschaft 
als eines politischen Machtfaktors" ungewollt förderten. 

Nach diesen beiden grundlegenden Kapiteln zu Stellenwert und Rahmenbedingungen der 
Feste und Feiern behandelt Verf. in den Kapiteln III bis VIII die verschiedenen Anlässe zum 
Feiern und die unterschiedlichen Festtypen. Den Auftakt bilden die „Märzfeiern" als die 
neben Lassalle- und Maifeiern ältesten Feiern der Arbeiterschaft, die Verf. auch in dem von 
H. D. Schmid herausgegebenen Band „Feste und Feiern" beschreibt (vgl. dieses Jb. S. 
537). Die Lassalle-Feiern, die in Hannover seit 1895 am Todestag des infolge einer Liebes­
geschichte im Duell gefallenen Gründers des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins statt­
fanden, ließen ihren Namengeber im Lauf der Aufstiegsphase von Arbeiterschaft und Sozi­
aldemokratie zu einer unverzichtbaren Integrationsfigur werden, was auch in den Lassalle-
Gedenkartikeln des „Volkswillen" deutlich wurde, die Verf. einer eingehenden Interpreta­
tion unterzieht. Wie die Märzfeiern verloren auch die Lassalle-Feiern mit ihrem Personen­
kult des immer mehr zu einer Symbolfigur Entrückenden im ersten Jahrzehnt dieses Jahr­
hunderts an Zulauf. Die Maifeiern fesselten die Massen durch zündendere Parolen. 

Das V. Kapitel widmet Verf. „Feiern zu Ehren weiterer großer Persönlichkeiten der Arbei­
terbewegung in Hannover" und behandelt die Gedenkfeiern für Karl Marx, Friedrich 
Engels, August Bebel und Wilhelm Liebknecht. Während für Marx wiederholt Gedenkfei­
ern veranstaltet wurden - die letzte 1918 zu seinem 100. Geburtstag langte es für Engels 
( t 1895) und Liebknecht (+ 1900) nur zu Gedenkartikeln. Für den 1913 verstorbenen und 
in Zürich beigesetzten langjährigen Führer der Sozialdemokratie, den aufgrund seiner fun­
dierten parlamentarischen Wirksamkeit auch von der bürgerlichen Presse gewürdigten 
August Bebel, fand an einem Werktag im Konzeithaus am Hohen Ufer eine Trauerfeier 
statt, die Tausende anzog. 
In einer in jeder Hinsicht erschöpfenden Ausführlichkeit setzt sich Verf. im VI. Kapitel mit 
den „Maifeiern in Hannover (1890-1918)" auseinander, die aufgrund eines 1889 in Paris 
gefaßten Beschlusses des Internationalen Sozialistenkongresses, an dem auch der hannover­
sche Reichstagsabgeordnete Heinrich Meister teilgenommen hatte, 1890 zum erstenmal 
stattfanden. Verf. schildert Anlaß und Ablauf der Feiern, zu deren „Liturgie" der musikali­
sche Auftakt, die Agitationsrede sowie „eine schwurähnliche Selbstverpflichtung mit 
Gemeinschaftsgesang" gehörte, während Umzug, Tanz und Feuerwerk die beständigen Ele­
mente des der Feier folgenden und alle Familienmitglieder anziehenden Festes waren, womit 
der Doppelcharakter des 1. Mai als Kampftag zur Durchsetzung von Arbeiterinteressen und 
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zugleich als idyllisches Fest der Arbeiterschaft deutlich wurde. Da der Maifeiertag kein 
gesetzlicher Feiertag war - diesen führten erst die Nazis 1933 ein - fanden die Maifeiern, 
wenn von der Obrigkeit nicht behindert, so doch auf jeden Fall stets sorgfältig beobachtet, 
abends oder am darauffolgenden Sonntag statt. Während die Veranstalter aus wohlerwoge­
nem Eigeninteresse immer eisern darauf bedacht waren, daß die von Zehntausenden 
besuchten Maifeiern ruhig und diszipliniert verliefen, blieben sie andererseits sowohl bei 
ihrer mit Nachdruck vorgetragenen Forderung, den 1. Mai als Feiertag zu etablieren als auch 
bei ihren oft verbal radikal artikulierten sozialen und politischen Interessen. Allerdings ver­
folgte man in Hannover - der hier vorherrschenden Mentalität entsprechend? - dann letzt­
lich doch eine nicht von radikalen auswärtigen Parolen, sondern von örtlichen Gegebenhei­
ten bestimmte gemäßigte Linie. Während des Krieges, so der Verf., habe der Maifeiertag 
seine eigentliche Funktion verloren, da seine beständigen Beschwörungen der Internationali-
tät Schönwetterparolen gewesen seien, die den nationalen Auseinandersetzungen nicht 
standgehalten hätten. 

Mit den Maifeiern, die für viele Arbeiter „die Stelle des höchsten kirchlichen Feiertags ein­
genommen" hätten, so das Fazit des Verf., habe die Arbeiterschaft „ein Forum proletari­
scher Gegenöffentlichkeit" etabliert und auf diese Weise „wesentlich zur Ausbildung einer 
proletarischen Gegen- oder Alternativkultur beigetragen", zumal der Maifeiertag nach 
Ansicht des Verf. in Hannover stets mehr als Feier-, denn als Kampftag begangen worden sei 
und mit all seinen Festelementen eindeutig zur „Festigung der Arbeiterschaft als einer sozia­
len Klasse" geführt habe. 

Im VII. Kapitel kommt Verf. auf „Ostern und Weihnachten als Feste der Arbeiterschaft" zu 
sprechen, wobei die Überschrift vielleicht besser gelautet hätte „Proletarische Ostern und 
Weihnachten", denn zu beiden Festen bediente man sich säkularisiert uminterpretierter 
Inhalte, um die desolate Lage der Arbeiterschaft gerade angesichts christlicher Heilsbot­
schaften und Werte herauszustellen, ohne allerdings die beiden Feste völlig in Frage zu stel­
len. Das letzte der den Festen gewidmeten Kapitel heißt „Arbeitergesangsvereine und 
Arbeitersängerfeste" und beschäftigt sich in großer Ausführlichkeit mehr mit den Vereinen 
als mit ihren Festen, die in Hannover in den beiden Gau-Sängerfesten 1909 und 1911 ihre 
Höhepunkte hatten. So erfolgreich die Arbeitergesangvereine, die behördlich natürlich auch 
überwacht wurden, im einzelnen auch waren, die führenden Genossen in Partei und 
Gewerkschaft hielten die Sänger oft für laue Kämpfer - übersahen dabei aber offenbar, daß 
durch gemeinsames Singen und gesellige Feste bisher nicht organisierte Sänger eher an Par­
tei oder Gewerkschaft herangeführt wurden als mit Hilfe politischer Feiern. 

Zwanzig Seiten umfassende abschließende Betrachtungen haben noch einmal „Die Unzu­
friedenheit mit der eigenen Festkultur", „Die Fortdauer staatlicher Repression gegenüber 
öffentlichen Auftritten der Arbeiterschaft und deren Verteidigungsstrategie", „Erfolg und 
Mißerfolg politischer Arbeiterfeste", die „Binnenwirkung der Arbeiterfeste" und „Politische 
Feste als Elemente einer im Entstehen begriffenen Arbeiterkultur" zum Gegenstand. In 
einem Anhang bietet Verf. eine Anzahl Erste-Mai-Gedichte sowie den Wortlaut eines auf­
schlußreichen Vortrages aus dem Jahr 1889 über „Die Wohnverhältnisse der kleinen Leute 
in Hannover". Quellen- und Literatur schließen sich an. 

Die vorliegende Arbeit besticht wie andere Veröffentlichungen des Verf. durch dessen 
Drang, den Forschungsansatz möglichst weit zu fassen und die Problemstellung umfassend 
und detailliert zu untersuchen. Manches Detail wäre sicher verzichtbar gewesen. Aber ande­
rerseits geben Detailschilderungen der Darstellung erst das notwendige Kolorit. Der Mut 
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zum langen Atem wird dem Leser durch die flüssig geschriebene und daher gut lesbare Dar­
stellung belohnt. Er legt das außerordentlich informative Buch aus der Hand mit der Hoff­
nung, der 2. Band über die bürgerliche Festkultur möge nicht mehr lange auf sich warten 
lassen - dem Leser vom Herausgeber aber in einem attraktiveren Layout und in augen­
freundlicherem Schriftbild präsentiert werden. 

Hannover Waldemar R. Röhrbe in 

Gei l ing, Heiko: Das andere Hannover. Jugendkultur zwischen Rebellion und Integration 
in der Großstadt. Hannover: Offizin 1996. 288 S. Kart. 24,80 DM. 

Die vorliegende Arbeit des Hannoveraner Politikwissenschaftlers Heiko Geiling geht zurück 
auf Anregungen der „Arbeitsgruppe Interdisziplinäre Sozialstrukturforschung der Universi­
tät Hannover". Im Rahmen einer »„politischen Soziologie' der »anderen Stadt'" (Vorwort) 
stellt der Autor den traditionellen Trägern politischer Kultur in Hannover das »andere Han­
nover* gegenüber und meint damit die seit den 1950er Jahren in Hannover wie auch allge­
mein in der Bundesrepublik auftretenden jugendlichen Protestbewegungen. Geiling deutet 
die Krawalle nicht vorrangig als Konflikte zwischen den Generationen. Vielmehr sieht er 
diese „sozialen und politischen Protestbewegungen . . . als Spitze des Eisbergs [eines] tieferen 
sozialstrukturellen Wandels in der Bundesrepublik Deutschland" (S. 262) an, in dessen Ver­
lauf sich die Menschen neu orientieren und dabei neue „politische und soziale Fähigkeiten" 
(S. 262) zulegen mußten. Seit den 1970er Jahren haben sich die Protestbewegungen in der 
Auseinandersetzung mit den etablierten Trägern von Öffentlichkeit zu neuen, stabilen sozia­
len Milieus verfestigt, die dazu beitrugen, den Rahmen der politischen Kultur in der Bundes­
republik zu einer Kultur der „aushandelnden Vermittlung zwischen Anspruch und Realität" 
(S. 268) zu erweitern. Die vorliegende Arbeit bezieht sich theoretisch auf einen »Milieu-
Ansatz' (S. 11), der im Gegensatz zum Klassen- oder Schichtansatz die gemeinsamen Erfah­
rungen und Beziehungen einer Gruppe sowie ihre „praktischen Selbstzuordnungen" betont 
und Gemeinschaften mit einem gemeinsamen Erfahrungs- und Beziehungshorizont als 
soziale Milieus definiert (S. 11). 

Am Beispiel der Stadt Hannover werden die auftretenden Protestbewegungen dargestellt 
und daraufhin untersucht, zu welchen Reaktionen der Öffentlichkeit das den Protesten 
eigene spektakuläre Auftreten und ihre vom jeweiligen gesellschaftlichen Konsens abwei­
chenden Forderungen führten. 

Am Anfang der Entwicklung standen die »Halbstarken', die in der Wiederaufbauphase Han­
novers während der sogenannten ,Halbstarkenkrawalle' im August 1956 ihren Unmut 
gegenüber den einengenden Lebensverhältnissen (,Keine Experimente!*) äußerten. Als 
Angehörige der Unterschicht habe ihnen die Fähigkeit gefehlt, sich über ihre nonverbal aus­
getragenen Aktionen hinaus zu artikulieren. Ihr stark emotionaler und mit körperlichem 
Einsatz vorgetragener Unwille habe kein Verständnis bei der auf rationale Argumentations­
muster und institutionsgebundene Aktivitäten ausgerichteten Öffentlichkeit gefunden. Die 
Jugendlichen seien durch disziplinarische Maßnahmen (Polizeieinsätze, Strafverfahren, 
Zwangsmaßnahmen der Jugendbehörden) ruhig gestellt worden. In der Auseinandersetzung 
mit den Halbstarken seien jedoch die in der Öffentlichkeit gültigen starren und autoritären 
Handlungsmuster erstmals aufgeweicht worden. Dadurch sei der Boden bereitet worden für 
die Studentenbewegung seit Mitte der 1960er Jahre. Die Studentenbewegung als typische 
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Protestbewegung von Kindern aus den Mittelschichten habe sich nicht nur symbolisch ausge­
drückt (lange Haare etc.), sondern rationale Argumentationsstrategien und Handlungsmu­
ster benutzt, die der öffentlichen Kultur nicht fremd waren. Die Bewegung sei auf vehe­
mente Ablehnung gestoßen, ihre Kritik zum Teil aber auch als allgemein nützlich für die 
Entwicklung der verschärft unter Modernisierungsdruck geratenen Gesellschaft angesehen 
worden. Als Beispiele führt der Autor u. a. Vorgänge um die Beisetzung Benno Ohnesorgs 
am 9. 6. 1967 in Hanover-Bothfeld an, die Gründung des ,club voltaire' 1968 als „Kommu­
nikations- und Organisationszentrum radikaler Demokraten, Sozialisten und entstehender 
Studentenbewegung" (S. 99) sowie den Konflikt um die Erhöhung der Fahrpreise für Busse 
und Straßenbahnen im Jahr 1969. 
In den 1970er Jahren habe sich der Protest nicht mehr auf deutlich abgegrenzte Gruppen 
bezogen. Die beginnende Abschottung der Gesellschaft gegenüber Reformprojekten habe 
zur Bildung eines eigenständigen sozialen Milieus geführt, zu dem neben Schülern, Studen­
ten und Lehrlingen auch im Berufsleben stehende Erwachsene gehörten. Gefestigt wurde 
der Zusammenhalt durch Abgrenzung zur übrigen Gesellschaft sowie durch das Selbstver­
ständnis, mit einem bis in das Persönliche hineingehende erweiterten Politikverständnis zur 
,neuen Linken* zu gehören. Als Schlagworte seien Selbstbestimmung, radikale Partizipation 
und Selbstverwaltung genannt. Mit den in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre entstandenen 
Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen seien dann ökologische Aspekte in den Mittel­
punkt des Protestes getreten. Aber auch die Hausbesetzer-, Friedens- und Frauenbewegung 
habe dazugehört. Geiling listet zahlreiche Initiativen auf, die zwischen 1970 und 1979 in 
Hannover ins Leben gerufen worden, darunter der Schulversuch Glocksee (1972), der Ver­
ein Raschplatz Pavillon - BI Raschplatz e.V. (1976) sowie die Stadtillustrierte Schädelspal­
ter (1978). 
In den 1980er Jahren habe sich der durch das neue soziale Milieu angestoßene Strukturwan­
del der Öffentlichkeit deutlich gezeigt. Mit den Grünen erhielten die Angehörigen der 
neuen Bewegungen die Möglichkeit, in den kommunalen und Landes-Parlamenten vertreten 
zu sein. Die ehemals fundamentalistische politische Einstellung des Milieus habe sich zu 
einer pragmatischen Haltung gegenüber der Gesellschaft gewandelt. Der Autor sieht den in 
den 1970er und 1980er Jahren zwischen dem neuen Milieu und der Gesellschaft eingeleite­
ten Weg der Konfliktbewältigung als beispielhaft für eine demokratisch-politische Kultur an, 
der jedoch in einem ständigen Prozeß neu errungen werden muß. 
Die vorliegende Arbeit untersucht jugendliche Proteste nicht unter dem Blickwinkel des 
Generationenkonfliktes. Der theoretische ,Milieu-Ansatz' und die Quellen zur Geschichte 
der Protestbewegungen in Hannover stehen dabei mitunter etwas unverbunden nebeneinan­
der. Die einer politischen Soziologie verpflichtete Untersuchung eröffnet mit ihrer Frage 
nach den langfristigen Auswirkungen jugendlicher Proteste auf die politische Kultur einer 
Gesellschaft Perspektiven auch für die historische Jugendforschung. Zur Erhärtung der vor­
getragenen Thesen werden sicherlich noch weitere intensive Quellen- und Fallstudien folgen. 

Hannover Gudrun Fiedler 
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Lüneburger Testamente des Mittelal ters . 1323 bis 1500. Bearb. von Uta Rein­
hardt . Hannover: Hahn 1996. XIII, 527 S. = Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission für Niedersachsen und Bremen. XXXVII: Quellen und Untersuchungen 
zur Geschichte Niedersachsens im Mittelalter. Bd. 22. Lw. 112,- DM. 

Uta Reinhardt leitet ihre Edition Lüneburger Testamente bis 1500 mit einem Satz ein, dem 
jeder Forscher auf dem Gebiet der Sozial-, Wirtschafts-, Mentalitäts-, Frömmigkeits- und 
politischen Geschichte des mittelalterlichen Gemeinwesens zustimmen wird: „Ohne Zweifel 
gehören Testamente zu den wichtigsten Massenquellen Mit großem Interesse werden 
daher Editionen aufgenommen, die neue Quellenbestände erschließen und damit die Basis 
für neue Erkenntnisse versprechen. Mit großer Sorgfalt ist daher auch das Quellenmaterial 
zu behandeln, das aufgrund seiner Informationsvielfalt so facettenreiche Einblicke in das 
mittelalterliche städtische Leben wenigstens bestimmter sozialer Gruppen zuläßt und „All­
tagsleben" nachvollziehbarer werden läßt. 

Insofern gilt Uta Reinhardt wie allen jenen, die sich der mühevollen und zeitaufwendigen 
Arbeit der Testamentedition unterziehen, großer Dank; ermöglichen doch die Editionen den 
erleichterten Zugang zu auswertbarem Quellenmaterial für vielfältige Fragestellungen. 

Ihrer Publikation von 293 Testamenten stellt U Reinhardt auf sehr knappen sieben Druck­
seiten Erläuterungen zum historischen Kontext in Lüneburg zur Zeit der Niederschrift der 
Testamente, sehr verkürzte Analyseansätze zur Auswertung der letztwilligen Verfügungen 
und kurze Angaben zum editorischen Vorgehen voran. Erfreulich ist, daß der Hang zur 
knappsten Ausführung sich nicht auf den Indexapparat niedergeschlagen hat: jeweils mit 
Testamentshinweis versehen finden sich die Angaben im separaten Personen-, Orts- (geo­
graphische Orte und Institutionen) und Sacherläuterungsverzeichnis und erleichtern dem 
Leser das Auffinden bestimmter Suchkriterien, Personen etc. So ist der Benutzerapparat 
über die Indices für die sinnvolle Nutzung des Editionswerkes im ersten Schritt sicherlich 
ausreichend ausgefallen. 

Die vorangestellten Erläuterungen aber hätten etwas ausführlicher gerade für denjenigen, 
der den historischen Kontext des Gemeinwesens Lüneburg in der fraglichen Untersuchungs­
zeit nicht im Detail kennt, geraten dürfen. Die Ausführungen zur Genese des Testamentes 
als rechtsverbindlicher Form bleiben sehr allgemein und spiegeln nur ansatzweise dies wich­
tige Instrumentarium der Bürgergemeinde und des Individuums, etwa in der Auseinander­
setzung um die Vergabungen zur Toten Hand. Auch deutet U. Reinhardt nur an, daß sich 
die Gewichtung zwischen einzelnen Vergabungen innerhalb des knapp zweihundertjährigen 
Zeitraums verlagert hat. Da die späteren Ausführungen zu den Inhalten beziehungsweise zu 
den Testamentsgegenständen auch nur Analyseansätze für die Lüneburger Zustände darstel­
len, hätte es schon interessiert, worin denn diese Gewichtungsverlagerungen bestanden 
haben. 

Uta Reinhardt benennt mit wenigen Prozentzahlen die Verteilung der 293 Testamente über 
den Betrachtungszeitraum - 1323 bis 1399: 0,69 Testamente pro Jahr, 1400 bis 1500: 2,37 
Testamente pro Jahr - und legt auch die geschlechts- und sozialspezifische Verteilung offen 
- 20,81 % = 61 Testamente werden von Frauen niedergelegt, 8,87 % von geistlichen Perso­
nen; etwa jeweils zur Hälfte stammen sie von Patriziern und „gemeinen Bürgern"; drei 
Adlige sind vertreten sowie drei Ehepaare. Zwar macht U. Reinhardt pointierte Aussagen 
wie: nur in einem Fall lasse die Tatsache, daß der Erblasser Opfer einer Seuche geworden 
sei, einen Zusammenhang zwischen Niederlegung des Testaments und äußeren Ereignissen 
wie eben Pest- und Seuchenzügen erkennen, doch bleiben Fragen unbeantwortet. Ebenso 
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bei den Ausführungen zu den mageren Berufsangaben in den Testamenten: nur in zehn Fäl­
len gebe es Berufsbezeichnungen für die Erblasser. Die geweckte Neugier nach einem 
zusammenfassenden Analyseversuch, die sich unweigerlich beim interessierten Leser ein­
stellt - um wieviel mehr bei demjenigen, der mit speziellen Fragestellungen an die Publika­
tion hertritt - muß unbefriedigt bleiben, da Uta Reinhardt ganz offensichtlich die Edition als 
solche als Gegenstand und Ziel ihrer Arbeit verstanden hat und den weiterführenden 
Schritt, jene Informationen und Daten, die sie bei der Textbearbeitung unweigerlich gewon­
nen haben muß, weiterzuverarbeiten, bewußt nicht getan hat. So wird der Interessierte nicht 
umhinkommen, bei der Bearbeitung der nun edierten Testamente etwa die so zeitrauben­
den, aber erhellenden genealogischen Untersuchungen anzustellen, um weiterführende Hin­
weise auf familiäre Zusammenhänge bei Testatoren und Testamentsvollstreckern zu erhal­
ten; er wird die Topographie der karitativ-sozialen und kirchlichen Institutionen als Folie 
über die Testamente legen, um Vergabeschwerpunkte zu sichten; er wird das Stichwort 
„Salinen" für die Lüneburger Testamente als Sonderparameter anlegen müssen, um eventu­
elle Spezifika herauszufiltern (z. B. im Testament der Grete Holsten von 1390). 

Die Liste der Wunschfragestellungen ließe sich ohne Zweifel verlängern; eine wichtige 
erscheint die nach den testamentarisch vergebenen Besitzungen, gerade jenen des täglichen 
Gebrauches, da Testamente eine selten reiche Quellengruppe darstellen, die selbst noch über 
nachbarschaftliche Rechte, Bauformen etc. Auskunft geben können. Vernachlässigenswert 
mag in diesem Zusammenhang die moderne Terminologie sein, wenn etwa von Buden in 
„Leichtbauweise" die Rede ist. Noch weniger passend erscheint bei einem anderen wichtigen 
inhaltlichen Komplex, dem der mildtätigen Stiftungen, die Formulierung, daß Arme als 
Empfänger karitativer Stiftungen damit Empfänger diskriminierender Almosen gewesen 
seien. Hier wird das wichtige soziale Instrumentarium der frommen Stiftungen radikal ver-
funktionalisiert und kommerzialisiert. 

Trotz dieser begrifflichen Ungenauigkeiten und der etwas zu knapp ausgefallenen inhaltli­
chen Bewertung der erfaßten Lüneburger Testamente zwischen 1323 und 1500 hat Uta 
Reinhardt eine Edition vorgelegt, die Ausgangspunkt für anschließende Arbeiten über die 
Lüneburger Bürgerschaft sein sollte, da sie auswertbare Quellen zugänglich gemacht hat. Sie 
sollte auch Nachfolge finden hinsichtlich der Editionsarbeit als solcher, legt doch jedes Editi­
onswerk Zeugnis davon ab, daß nach wie vor wertvolle Quellenschätze zu heben sind. 

Braunschweig Annette Boldt-Stülzebach 

Woehlkens , Erich, Lisa Kuhlmann und Beate L. Weiland: Beiträge zur 
Geschichte der Juden in Uelzen und in Nordostniedersachsen. Hrsg. für die Stadt Uel­
zen von Ralf Busch. Oldenburg: Isensee 1996. 420 S. m. Abb. u. Kt. Geb. 39,- DM. 

Der Band enthält einen von dem ehemaligen Uelzener Stadtarchivar Woehlkens erstellten 
und nach seinem Tod 1986 vom Herausgeber Ralf Busch bearbeiteten und ergänzten Über­
blick zur Geschichte der Juden in Uelzen, zwei offenbar auch schon im wesentlichen vor 
Jahren erarbeitete Dokumentationen von Lisa Kühl mann über die Juden im Wirtschaftsle­
ben der Stadt Uelzen und zur Genealogie jüdischer Familien in Uelzen und Nordostnieder­
sachsen sowie eine 1982 fertiggestellte Dokumentation von Beate Weiland über jüdische 
Friedhöfe in Nordostniedersachsen. 
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Insgesamt wird eine Fülle von ermitteltem Material aus Standesämtern und Kirchenbüchern, 
dem Grundbuchamt, dem Stadt- und Kreisarchiv Uelzen, dem Niedersächsischen Haupt­
staatsarchiv Hannover und dem Amtsgericht ausgebreitet. Die in den letzten Jahren erschie­
nene, umfangreiche Literatur zur Geschichte der Juden im niedersächsischen Raum ist kaum 
zur Kenntnis genommen worden: Busch macht hier nur spärliche Angaben und begnügt sich 
im übrigen mit dem Hinweis auf die einschlägige Riessche Bibliographie. Es geht wohl 
mehr um „Dokumentation" als um Analyse und zusammenhängende Darstellung. 

Woehlkens Zusammenstellung ist ein Torso geblieben und erschöpft sich in der Aneinander­
reihung von Quellen, die ohne zureichende Kommentierung oder Einordnung abgedruckt 
werden. Ein Gesamtbild erschließt sich der Leserin nicht. Der Abschnitt „Jahre der Verfol­
gung ab 1930" ist von Busch neu zusammengestellt worden. In seiner Zufälligkeit und Feh­
lerhaftigkeit kann er selbst bescheidenen Ansprüchen an lokalhistorische Standards nicht 
genügen. Aus der Studie von Reimer Egge zur Stadtgeschichte Uelzens 1918-1945 werden 
Passagen wiederabgedruckt und mit Dokumenten ergänzt. Es folgt der Wiederabdruck eines 
Artikels von 1983, den Woehlkens, Kuhlmann und Weiland über die Uelzener Familie 
Deutsch verfaßt haben. Nur zwei Beispiele für schiefe, mißverständliche Formulierungen: 
Der Betsaal in einem Hinterhaus in Uelzen wurde in der Pogromnacht 1938 nicht zerstört, 
da er Teil eines Wohnhauses war. Woehlkens erwähnt nur, daß auch „die jüdische Andachts­
stätte dem Krieg zum Opfer" fiel, als das Haus „durch schottische Einheiten" zerstört 
wurde; bei Busch wurde „als Reaktion auf die Ermordung des Legationssekretärs Ernst vom 
Rath in Paris am 7.November 1938 ... die sogenannte Reichskristallnacht am 10. November 
ausgelöst". Nahezu skandalös wirkt der kurze Abschnitt über Deportationen unter der 
Überschrift „Epitaph". Es werden nur wenige Namen genannt, meist wohl aus einer 1996 
von Pfadfindern erstellten Uelzener Veröffentlichung übernommen, mit der Begründung, 
daß die Vernichtung der Einwohnerkartei Uelzens „eine Hinterfragung des Schicksals der 
jüdischen Familien" verhindere. Sind dem Herausgeber die Angaben in den im folgenden 
noch zu besprechenden genealogischen Listen Kuhlmanns ganz und gar entgangen, die sogar 
vereinzelt Versteigerungstermine des Mobiliars veröffentlichen? Ist das vom Bundesarchiv 
Koblenz 1986 erstellte Gedenkbuch unbekannt? 

Kuhlmanns erster Artikel besteht aus drei Abschnitten: 1. Juden in dem Melderegister der 
Stadt Uelzen 1869-1911; 2. „Jüdische Gewerbebetriebe" in Uelzen, aus „Akten des Uelze­
ner Stadtarchivs" und dem Handelsregister des Amtsgerichts Uelzen zusammengestellt; 
3. Steuerleistungen 1849-1941. Hier sei nur zum 3. Abschnitt angemerkt: Steuerlisten sind 
unbestreitbar eine wichtige serielle Quellengruppe. Aber ohne jede Erklärung, ohne Einfüh­
rung in die Ermittlungsmethoden, ohne Kommentar zur Sache Namen mal mit, mal ohne 
Beruf und nackte Zahlen einfach abzudrucken, wozu soll das dienen? Wie soll man damit 
umgehen? Ärgerlich auch im zweiten Artikel bei den genealogischen Zusammenstellungen, 
daß der einschlägige Aufsatz von Wolfgang Marienfeld zur Annahme fester Familienna­
men unbekannt ist, der den auf S. 108 f. erfolgten vollständigen Abdruck der Verfügung der 
Landdrostei Lüneburg von 1828 erübrigt hätte. Häufig wird die Angabe der Sterbeursache 
aus den Sterbelisten abgedruckt, so z. B. Halskrämpfe, Altersschwäche, Zahnkrampf, 
Unterleibskrankheit; falls hier der medizinhistorischen Forschung Material zu Verfügung 
gestellt werden sollte, hätte man schon Vollständigkeit anstreben müssen! Im übrigen enthal­
ten die Listen wichtige historische Informationen, z. B. erfährt man die Namen einiger 
Gemeindelehrer, die häufig die Trauungen vollzogen; wenn nur schärfer zwischen Belanglo­
sem und Relevantem unterschieden, die Überschneidungen mit Weilands Gräberlisten ver­
mieden und die Präsentation exakter und leserfreundlicher gestaltet worden wäre! Auch 
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dürfte es wohl ein Unterschied sein, ob man auswanderte oder emigrierte, und in den 30er 
Jahren emigrierte man nach Palastina und nicht nach Israel. 

Weiland gibt eine allgemeinverständliche, kurze Einführung in jüdische Beerdigungsriten. In 
der folgenden Dokumentation der Grabsteine auf den Friedhofen in Uelzen, Bleckede, 
Bodenteich, Dannenberg, Hitzacker und Schnackenburg (mit schematisierten Lageplänen) 
sind die Quellenangaben oft lückenhaft oder schwer verständlich. Auch ist nicht einzusehen, 
warum die Gräber der Familie Nathan auf dem Wittinger evangelischen Friedhof mit aufge­
nommen wurden; hier geht es nicht um jüdische Grabstätten. Nicht behandelt wird die 
Geschichte des Friedhofs Uelzen ab 1929 und in der Nachkriegszeit. Wurde er geschändet? 
Verkauft? Zu ergänzen wäre: 1952 ging er an die Jewish Trust Corporation und 1960 an den 
„Landesverband der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen" über; die Pflege des Geländes 
und der 37 Grabsteine wurde dem städtischen Gartenbauamt übertragen. 

Erschreckend an dieser in jeder Hinsicht unzulänglichen Publikation ist auch die rigide 
Beschränkung auf „Jüdisches". Lebten die Juden in Uelzen und Nordostniedersachsen im 
luftleeren Raum, gab es keine Stadtgesellschaft, keine Vereine, keine Konflikte, keine Stadt­
politik, keine gemeinsamen Interessen und Aktivitäten mit den übrigen Stadt- und Landbe­
wohnern? Stattdessen seitenlang Trivialitäten, Wiederholungen. Sicherlich hat man sich in 
der Lokal- und Regionalgeschtchte sehr spät, erst seit Ende der 70er Jahre im Zusammen­
hang mit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit, in größerem Umfang 
auch dem Leben der jüdischen Minderheit zugewandt und es zur Kenntnis genommen. Es 
war und ist verdienstvoll, ihre Geschichte, die im lokalen und regionalen Bereich vergessen 
und verdrängt war, wieder öffentlich zu machen; dies ist inzwischen für viele Städte mit oft 
großer Kompetenz geschehen. Aber Alltagsgeschichtsschreibung degeneriert ohne Beherr­
schung historischer Methoden, ohne Bemühen um kritische Exaktheit, ohne deutlich formu­
liertes Erkenntnisinteresse und ohne explizite Fragestellungen und Analyse zum Ansammeln 
von Faktenhaufen; das Verständnis für historische Konstellationen und Abläufe und ihre 
Darstellung bleibt dabei auf der Strecke. 

Isernhagen Sibylle Obenaus 
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Biographisches Lexikon für Ostfr iesland. Hrsg. im Auftrag der Ostfriesischen 
Landschaft von Martin Tielke. Bd. 2. Aurich: Ostfriesische Landschaft 1997. 425 S. 
Lw. 58 - DM. 

Das Biographische Lexikon für Ostfriesland hat jetzt mit dem zweiten Band seine Fortset­
zung gefunden1. 130 Autoren bearbeiteten 186 Artikel. Insgesamt beabsichtigt der Heraus­
geber etwa 900 Kurzbiographien für dieses auf fünf Bände angelegte Werk schreiben zu las­
sen. Rund 370 Beiträge sind inzwischen erschienen. Wenn ein Vergleich mit dem noch 
neuen Biographischen Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg2 gestattet ist, das 
780 Artikel umfaßt, kann das „Aha-Erlebnis" nicht ausbleiben. Der Band für das sehr viel 
kleinere Ostfriesland3 berücksichtigt eine verhältnismäßig große Zahl von gebürtigen und 
zugewanderten Ostfriesen. Leute, die ich eher in das „zweite Glied" einrücken würde, sind 
in das ostfriesische Nachschlagewerk ebenso mit einbezogen worden wie allgemein bekannte 
Männer und Frauen aus dieser Landschaft. Der Rez. fühlt sich bei dieser Feststellung an das 
zumindest werbewirksame Sprichwort erinnert: „Ganz Ostfriesland bildet eine große Fami­
lie." Sei's drum! Für ein derartiges Handbuch kann es wohl kaum einheitliche Auswahlkrite­
rien geben. 

Dafür zwei Beispiele aus dem besprochenen Band: Die Auricher „Knochenbrecherin" Antje 
Gerdes (S. 152 f.) war bis über die Grenzen Ostfrieslands hinaus zeit ihres Lebens sehr 
bekannt. Darum überraschte mich ihr Name in diesem Buch nicht allzu sehr. Von der Exi­
stenz des ostfriesischen Privatgelehrten Hinrich Koch in Heidelberg (S. 207 ff.) wußte dage­
gen nur ein relativ kleiner Kreis von Experten im Lande, und dies allein auf Grund seiner 
meist „interessant" geschriebenen Aufsätze in den Heimatbeilagen ostfriesischer Zeitungen, 
vor allem in den 1930er und 1950er Jahren. Trotz seiner begrenzten Ausstrahlung ist der 
streitbare Ostfriese ebenso im neuen Werk verewigt worden. 

Die Dargestellten entstammten den verschiedensten „Ständen", Ämtern und Berufen: vom 
Fürsten bis zum Hofbeamten, vom Unternehmer bis zum Arbeiter. Einige Gruppen verdie­
nen doch wohl einer besonderen Erwähnung. Beginnen wir mit dem ostfriesischen Herr­
scherhaus: Von Ulrich I. geht der Bogen bis hin zu Carl Edzard, dem letzten seines 
Geschlechts. H. van Lengens ausführliche Untersuchung über Ulrich I. (S. 376 ff.) faßt die 
Ergebnisse der vorhandenen Arbeiten über den ersten ostfriesischen Grafen und das von 
ihm geschaffene Territorium in willkommener Weise zusammen. W. Deeters und einige sei­
ner Kollegen versuchen mit z. T. neuen Deutungen einiger im Schatten der ostfriesischen 
Geschichte stehender Dynasten die vielleicht allzu einseitigen - sprich: negativen - Urteile 
über sie zu hinterfragen und vorsichtig zu korrigieren. 

1 Vgl. Rezension zu Biographisches Handbuch für Ostfriesland. Bd. 1, Aurich 1993, in: Nieder-
sächsisches Jahrbuch 66, 1994, S. 506, 

2 Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg. Im Auftrag des Oldenburgi­
schen Landschaft herausgegeben von Hans Friedl u. a., Oldenburg 1992 

3 1939 wohnten in Ostfriesland ca. 295000 Einwohner, in Oldenburg dagegen 577000 (H. 
Schmidt, Politische Geschichte Ostfrieslands (= Ostfriesland im Schutze des Deiches V) Leer 
1975, S. 490 bzw. Der große Brockhaus 8, 1955, S. 643 f. 
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Ein anderer Forschungsbereich, der schon im ersten Band zur Geltung kam, umfaßt - von 
M. Tielke porträtiert - oft längst in Vergessenheit geratene Gelehrte aus dem 15. bis 19. 
Jahrhundert. Aufgefallen sind dem Rez. auch die vielen Viten reformierter Prediger aus Ost­
friesland, die später auf Lehrstühle in der ganzen westlichen Welt berufen wurden. Daß der 
sehr angesehene Altphilologe Eduard Norden (S. 261 ff.) aus Emden stammte und wegen 
seiner jüdischen Abstammung am Ende seines Lebens nach Zürich auswandern mußte, 
dürfte nicht allzu bekannt sein. 

Einige Beiträge von Band 2 fußen auf einer nicht sehr breiten Quellen- und Literaturgrund­
lage. Selbst bei Vertretern der Generation zwischen 1900 und 1970 mußten gelegentlich 
wichtige Entscheidungen, die sie im Laufe ihres Lebens gefällt haben, unkommentiert blei­
ben. Vielleicht hätte in solchen Fällen eine Nachfrage bei lebenden Zeitzeugen weiterhelfen 
können. Bei wiederum anderen Autoren mangelt es dagegen manchmal weniger an Informa­
tionen als vielmehr an der nötigen kritischen Distanz, um die vorgestellte Persönlichkeit eini­
germaßen gerecht würdigen zu können. Für die große Mehrheit der Beiträge treffen die von 
mir geäußerten Bedenken aber nicht zu. 

Übrigens: Theodor von Frerichs, der berühmte Arzt und Professor an der Berliner Charite 
(S. 124 ff.), war nicht der Sohn eines Gutsbesitzers, vielmehr des Gastwirts Frerichs aus der 
Auricher Westervorstadt. Bei einer so breit angelegten Sammelbiographie sind derartige 
Versehen wohl kaum vermeidbar. 

Wenden wir uns noch einmal der Frage nach den mit einem solchen Werk verfolgten Zwek-
ken zu: Die schnelle Information über die gesuchten Personen steht vorne an. Viele For­
schungsrichtungen können von diesem Lexikon profitieren, je nachdem, in welchem Beruf 
sich die dargestellte Person besonders ausgezeichnet hatte: Politische Geschichte, Wirt­
schafts- und Sozialgeschichte, Sozialgenealogie, Technikgeschichte, Wissenschaftsgeschichte 
in den verschiedensten Bereichen und schließlich alle Bezirke der Kunst. 

Ein wissenschaftliches Werk ist soviel wert wie das ihm zugrundeliegende Konzept. Wird 
dies von der ersten bis zur letzten Zeile durchgehalten, kann der Erfolg am Ende kaum aus­
bleiben. Was bisher in der Serie dieses Lexikons an Beiträgen erschienen ist, gibt uns die 
begründete Hoffnung, daß es in nicht allzu ferner Zeit zu einem guten Abschluß gelangen 
wird. 

Noch einmal soll zum Schluß nicht nur das gelungene Layout, sondern auch das sorgfältig 
ausgesuchte säurefreie, angenehm getönte Papier des Lexikons hervorgehoben werden. 

Möge dem Herausgeber auf dem noch zu beschreitenden Weg Gesundheit und Durchset­
zungsvermögen erhalten bleiben. Dem Träger des großen Unternehmens, der Ostfriesischen 
Landschaft, kann man nur wünschen, daß das nötige Geld für den Druck der übrigen Bände 
ungehindert weiter fließt. 

Oldenburg Friedrich-Wilhelm Schaer 
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Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen 

84. Jahresber icht für das Geschäftsjahr 1996 

Mitgliederversammlung in Hann. Münden am 7. Juni 1997 

Die Jahrestagung der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen fand auf 
Einladung der Stadt Hann. Münden im Weifenschloß zu Hann. Münden statt. Auftakt der 
von etwa 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern besuchten Veranstaltung war eine von 
Stadtarchivar Dr. Johann Dietrich von Pezold und Frau Gisela Opfermann-Denecke gelei­
tete Führung durch die Stadt. Die Stadtführung fand wie die ganze Tagung bei strahlendem 
Sonnenschein statt, das Weifenschloß bot für die Vorträge und Versammlungen einen 
geschichtsträchtigen Rahmen. 

Die Verleihung des Stapelrechts vor 750 Jahren durch Herzog Otto „das Kind" an die Stadt 
Münden bot den Anlaß für die Einladung nach Hann. Münden und den Ausgangspunkt für 
das Tagungsthema: Die Frage nach der Bedeutung der größeren Flüsse für Verkehr, Wirt­
schaft und Kulturvermittlung. Der Obertitel „Wirtschafts- und Kulturtransfer an Ems, Weser 
und Elbe" erwies sich allerdings als recht anspruchsvoll gestellt, denn der „genius loci" inspi­
rierte die meisten Referenten dazu, ihren Vortrag auf die Weser zu konzentrieren. 

In seinem Eröffnungsvortrag „Historische Beziehungen und ihre Ordnungen im Weserraum" 
fragte Dr. Brage Bei der Wieden (Stade), ob es einen geschichtlichen „Weserraum" 
gibt. Er unterschied dazu drei Ebenen der Betrachtung: die geographisch-wirtschaftliche, die 
politisch-soziale und die geistig-kulturelle. Die bewaldeten Höhen am Oberlauf der Weser 
lieferten Rohstoffe, der Fluß gab einen Verkehrsweg vor, der zum Austausch benutzt wurde. 
Es bildeten sich jedoch keine gewerblichen Zentren, die den Raum hätten organisieren kön­
nen. Auf der politisch-sozialen Ebene fand seit dem Aussterben der Billunger eine Zersplit­
terung der Machtausübung statt. In der Folgezeit blieb das Gewicht der Städte gering, neben 
der weifischen Herrschaft hielt sich auch der hessische Einfluß. Auf der kulturellen Ebene 
hatte die Weserrenaissance große Bedeutung, während etwa die Universität Rinteln nur 
ansatzweise integrativ wirken konnte. Wenigstens temporär ließen sich so Funktionszusam­
menhänge erkennen; es wurde aber deutlich, daß der Weserraum wie jeder andere histori­
sche Raum ein Konstrukt der Vorstellung ist. Die Frage nach dem Sinn einer solchen Ord­
nungskategorie muß von Fall zu Fall neu gestellt werden. 

Anschließend sprach Dr. Ulrich Weidinger (Bremen) über „Strukturprobleme und Zäsu­
ren in der Hafenentwicklung Bremens im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit". Ange­
sichts der großen Bedeutung des Wasserweges für den Fernhandelsverkehr im Mittelalter 
und der frühen Neuzeit war ein funktionierender Hafen für eine Handelsstadt wie Bremen 
lebensnotwendig. Deshalb zeichnete sich erstmals zu Beginn des 13. Jahrhunderts in Bremen 
eine existenzbedrohende Krise ab, als der damalige Hafen von den neuartigen Hansekoggen 
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nicht mehr angelaufen werden konnte. Die Stadt verlegte daher den Seeschiffahrtshafen an 
das noch außerhalb der Stadt gelegene Weserufer, die Schlachte, während der Binnenhafen 
am alten Ort verblieb (Balgehafen). Im 16. Jahrhundert wurde der Schlachtehafen mit einer 
steinernen Kaimauer ausgestattet und um einen Flußschiffahrtshafen erweitert, während der 
Balgehafen für den Schiffsverkehr gesperrt wurde. Diese Maßnahmen kamen den flachbodi-
gen Schiffstypen holländischer Bauart entgegen. Im 18. Jahrhundert scheiterten allerdings 
die Bremer Bemühungen, der Verlandung des Weserhafens entgegenzuwirken. Bremen ver­
lor für einige Jahrzehnte an Bedeutung, bis die Gründung Bremerhavens ab 1827 zu einem 
neuen Aufschwung verhalf. 

Einen Eindruck von den spezifischen Gegebenheiten des Tagungsortes verschaffte den Teil­
nehmern am nächsten Tag der Vortrag des Hann. Mündener Stadtarchivars Dr. Johann 
Dietrich von Pezold „Münden und sein Stapelrecht". Das 1247 nach dem Tod des 
Landgrafen Heinrich Raspe IV. beim Übergang Mündens unter die Herrschaft Otto „des 
Kindes** verliehene umfassende Stapelrecht wird seit längerem als Grundlage für die wirt­
schaftliche Prosperität der Stadt angesehen und hat - so von Pezold - daher zuletzt gera­
dezu eine identitätsstiftende Wirkung im lokalen historischen Bewußtsein entfaltet. In Mün­
den hatten neben den Kaufleuten auch die Schiffer Vorteile vom Stapelrecht, da sie 
Ladungsvorrechte vor den auswärtigen Schiffen durchsetzten. Auf diese Weise erreichten sie 
einen erheblichen Anteil am Schiffsverkehr auf der Weser. Seit dem 16. Jahrhundert gab das 
Stapelrecht Anlaß zu anhaltenden Streitigkeiten mit den braunschweigischen Herzögen. Zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts versuchte der hessische Landgraf Karl mit der Anlage eines 
Kanals von Karlshafen nach Kassel den Mündener Stapel zu umgehen, scheiterte aber 
damit. Um 1800 hatten sich die Bedingungen für Münden als Fernhandelsstadt bereits 
soweit gewandelt, daß die formelle Aufhebung des Stapelzwangs 1824 keine Zäsur bedeu­
tete. 

Anschließend sprach Timo Mammen (Hamburg) über „Schiffahrt auf der Weser in der 
2. Hälfte des 17. Jahrhunderts**. Er erläuterte zunächst die methodischen Voraussetzungen 
seiner Untersuchung von vier Zollregistern des oldenburgischen Weserzolls bei Elsfleth. 
Nach heftigen Konflikten mit den von der Zollerhebung stark betroffenen Bremern wurde 
der Zoll von 1623 bis 1820 tatsächlich erhoben, die Zollregister sind jedoch (mit Lücken) 
nur von 1654 bis 1681 erhalten. Vier Jahrgänge (1654, 1664, 1670 und 1675) wurden in 
eine Datenbank eingegeben, sie dokumentieren knapp 20.000 Schiffsdurchfahrten. Die 
Datenbank gibt Aufschlüsse über Abgangs- und Bestimmungshäfen und über die transpor­
tierten Waren. Die Niederlande waren der bei weitem wichtigste Handelspartner, mit 
Abstand folgen andere Nordseeküstenländer und Frankreich. Fahrten in Ostseeländer waren 
weniger häufig, wurden aber regelmäßig unternommen. Weiter entfernte Ziele wie Barba­
dos, die Faröer oder Island blieben hingegen Ausnahmen. Relativ selten waren auch Fahrten 
im von Mammen so genannten Regional- oder Nahbereich, also Ostfriesland und Olden­
burg. Die Vergleichbarkeit der verschiedenen Warengruppen leidet allerdings unter den 
unterschiedlichen Maßeinheiten. Von großer Bedeutung waren Bier, Wein, Branntwein und 
Fisch; in geringerem Maß Holz, Salz und Müllereiprodukte, außerdem Häute, Leder, Tuche, 
Papier, Glas und Eisenwaren. 

Den letzten Vortrag der Tagung hielt unter dem Titel „See- und Küstenschiffahrt zwischen 
Ems- und Elbe im 18. und 19. Jahrhundert" Dr. Bernd Kappelhoff (Stade): Er weitete 
den Blickwinkel von der Weser zur Ems. Ab dem 16. Jahrhundert trennten sich Seehandel 
und Reederei. Die Reederei entwickelte sich zum Dienstleistungsgewerbe für die Kaufmann-
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schaft und entfernte sich von den großen Hafenstädten zu kleineren Fluß- und Sielhäfen, wo 
die Schiffer ihre Leistungen kostengünstiger anbieten konnten. Daher ist eine große Zahl 
von Schiffen in einem Ort noch kein Hinweis auf entsprechende eigentliche Handelstätig­
keit. Mit einigen Zahlen über die Handelsfahrten einzelner Papenburger Schiffe zeigte Kap­
pelhoff die großen Gewinnspannen, die in der Schiffahrt möglich waren. Im letzten Teil sei­
nes Vortrages führte er insbesondere an Papenburger Beispielen aus, wie aufgrund der 
besonderen politischen Situation von 1805 in der Handelsschiffahrt an der Nordseeküste 
eine Sondersituation enstand, die von den Grundstrukturen völlig abwich. Er belegte seine 
Thesen mit einer Fülle von Daten und Graphiken, die bei den Zuschauern in deutlicher 
Erinnerung bleiben wird. 

Sämtliche Vorträge werden im Niedersächsischen Jahrbuch für Landesgeschichte, Bd. 70, 
1998, erscheinen. 

Die Mitgliederversammlung für das Jahr 1997 fand am 7. Juni statt. Der Vorsitzende, Pro­
fessor Dr. Heinrich Schmidt, eröffnete die Versammlung und begrüßte die anwesenden Mit­
glieder. Das wichtigste Ereignis sollte die lange vorbereitete Verabschiedung einer neuen 
Satzung sein. Zunächst gedachte die Versammlung der im Laufe des Berichtsjahres verstor­
benen Mitglieder: Dr. Albert Genrich (Beckedorf), Heinrich Egon Hansen (Bederkesa) und 
Prof. Dr. Heinz Stoob (Münster). 

Anschließend legte die Schriftführerin Frau Dr. van den Heuvel den Jahres- und Kassenbe­
richt für das Jahr 1996 vor: 

E innahmen: 105.053,42 DM (Vortrag 1. 1. 1996); 86.160 - DM (Beiträge der Stifter); 
16.080 - DM (Beiträge der Patrone); 249,28 DM (Zinsen); 63.636,42 DM (Spenden); 
56.714 - DM (Sonderbeihilfen); 1.140,14 DM (Verkauf von Veröffentlichungen); 3896,60 
DM (Verschiedenes), so daß sich ein Gesamteinnahmebetrag von 332.929,86 DM ergibt. 

Ausgaben: 18.141,49 DM (Verwaltungskosten); 32.123,30 DM (Sonstiger Verwaltungs­
aufwand = Personalkosten); 56.756,96 DM (Niedersächsisches Jahrbuch); 2.457,- DM 
(Historischer Atlas); 7.680,23 DM (Oldenburger Vogteikarte); 77.880,02 DM (Quellen 
und Untersuchungen zur Geschichte Niedersachsens im Mittelalter); 1.800,- DM (Kopf­
steuerbeschreibungen); 18,80 DM (Geschichtliches Ortsverzeichnis); 42.420,- DM (Quel­
len und Untersuchungen zur allgemeinen Geschichte Niedersachsens in der Neuzeit); 
9.660 - DM (Widerstand und Verfolgung 1933-45); 12.265,- DM (Quellen und Untersu­
chungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Niedersachsens in der Neuzeit); 801,40 DM 
(Arbeitskreis Wirtschafts- und Sozialgeschichte); 23.311,- DM (Handbuch der Geschichte 
Niedersachsens); 3.723,60 DM (Verschiedenes). So ergeben sich Gesamtausgaben von 
289.038,80 DM. 

Die Kasse hatten am 25. 2. 1997 die Herren Zimmermann und Dr. Asch geprüft. Da sich 
keine Beanstandungen ergeben hatten, beantragte Herr Asch auf der Mitgliederversamm­
lung die Entlastung des Vorstandes und des Schatzmeisters, die von den Anwesenden ein­
stimmig erteilt wurde. 

Zu neuen Mitgliedern der Kommission wählte die Mitgliederversammlung nach Vorschlägen 
des Ausschusses: Dr. Konrad Elmshäuser; Prof. Dr. Gerhard Himmelman; Dr. des. Karl­
josef Kreter; PD Dr. Inge Marßolek; Dr. Uwe Meiners; Prof. Dr. Ruth E. Mohrmann; 
Dr. Siegfried Müller; Dr. Hans-Jürgen Rund; Dr. Annette von Stieglitz und Dr. Brage Bei 
der Wieden. 
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Die Schriftführerin berichtete über den Stand der einzelnen wissenschaftlichen Unternehmen 
und Reihen: 

1. Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte: 
Der Band 68/1996 wurde pünktlich zum Jahreswechsel ausgeliefert. Die Beiträge des 
Bandes 69/1997, der u. a. die auf der Jahrestagung in Bremen gehaltenen Vorträge ent­
halten wird, sind weitgehend gesetzt, so daß wieder mit einem pünktlichen Erscheinen 
des Jahrbuchs am Jahresende gerechnet werden kann. 

2. Studien und Vorarbei ten zum Historischen At las : 
Der von K. Casemir/U. Ohainski bearbeitete Bd. 34 „Niedersächsische Orte bis zum 
Ende des ersten Jahrtausends in schriftlichen Quellen" ist im März 1996 erschienen. 

3. Oldenburger Vogteikar te : 
Der Vertrieb der Karten ist an die Bezirksregierung Weser-Ems übergegangen. Aus dem 
Verkauf der Karten wurden 16.000 DM erwirtschaftet, die für die Erstellung der weite­
ren Karten verwendet werden. 

4. Quellen und Untersuchungen zur Geschichte Niedersachsens im Mittel­
al ter (XXXVII) : 
1996 sind erschienen als Bd. 19 die Arbeit über die Lüneburger Frauenklöster von Ida-
Christine Riggert, als Bd. 20 das Urkundenbuch der Stadt Celle (Dieter Brosius), als 
Bd. 21 das Urkundenbuch des Klosters Barsinghausen (Achim Bonk) und als Bd. 22 
die Lüneburger Testamente des Mittelalters (Uta Reinhardt). 

5. Geschichtl iches Ortsverzeichnis (XXX): 
Erschienen sind Band 5, das Geschichtliche Ortsverzeichnis des Kreises Gifhorn, bear­
beitet von Jürgen Rund, und Band 6, das Geschichtliche Ortsverzeichnis des Kreises 
Peine, bearbeitet von Annette von Boetticher. Weitere Unternehmen laufen derzeit 
nicht. 

6. Niedersächsische Biographien (XXXII) : 
Die Historische Kommission bemüht sich derzeit gemeinsam mit der Hahnschen Buch­
handlung, einen Nachdruck der „Kurfürstin Sophie von Hannover"-Biographie von 
Mathilde Knoop (Bd. 1) möglich zu machen, da eine spürbare Nachfrage dafür besteht. 

7. Quel len und Untersuchungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Niedersachsens in der Neuzeit (XXXIV) : 
Erschienen als Band 19 ist die Dissertation von Norbert Winnige: Krise und Auf­
schwung einer frühneuzeitlichen Stadt. Göttingen 1648-1756. 

8. Quellen und Untersuchungen zur al lgemeinen Geschichte Niedersach­
sens in der Neuzeit (XXXV): 
Es erschien als Band 14 die Arbeit von Udo Gittel über „Die Aktivitäten des Nieder­
sächsischen Reichskreises in den Sektoren „Friedenssicherung" und „Policey" (1555-
1682)" und als Band 15 die Dissertation von Dirk Riesener über „Polizei und Politische 
Kultur im 19. Jahrhundert. Die Polizeidirektion Hannover und die politische Öffentlich­
keit im Königreich Hannover". 

9. Geschichte Niedersachsens (XXXVI) : 
Der von Ernst Schubert herausgegebene Teilband 2,1 erschien kurz vor der Tagung. 
Der Band 3,1, für den Christine van den Heuvel und Manfred von Boetticher als Her­
ausgeber fungieren, soll in der zweiten Jahreshälfte in Druck gehen. 
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10. Niedersachsen 1933-1945 (XXXIX) : 
Die Arbeiten von Raimond Reiter (Psychiatrie in Niedersachsen im 3. Reich) und Mar­
tina Neumann (Tantzen-Biographie) gehen im Laufe des Jahres in den Druck. 

11. Quellen und Untersuchungen zur Geschichte Niedersachsens nach 1945 
(XXXVIII ) : 
Als Band 12 der Reihe wurde 1997 der von Herbert Obenaus herausgegebene Band 
„Im Schatten des Holocaust. Jüdisches Leben in Niedersachsen nach 1945" veröffent­
licht. 

Frau van den Heuvel stellte den Haushaltsvoranschlag für 1997 vor: 

Einnahmen: 43.891,06 DM (Vortrag 1. 1. 1997); 69.900 - DM (Beiträge der Stifter); 
16.000 - DM (Beiträge der Patrone); 208,94 DM (Zinsen); 13.000- DM (Spenden); 
20.000 - DM (Sonderbeihilfen); 16.000 - DM (Verkauf von Veröffentlichungen), so daß 
sich ein Gesamteinnahmebetrag von 179.000,- DM ergibt. 

Ausgaben: 19.000,- DM (Verwaltungskosten); 33.000,- DM (Sonstiger Verwaltungsauf­
wand = Personalkosten); 60.000,- DM (Niedersächsisches Jahrbuch); 16.000,- DM 
(Oldenburger Vogteikarte); 3.579 DM (Quellen und Untersuchungen zur Geschichte Nie­
dersachsens im Mittelalter); 40.400 DM (Widerstand und Verfolgung 1933-45); 2.000,-
DM (Quellen und Untersuchungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Niedersachsens in 
der Neuzeit); 1.021 DM (Arbeitskreis Wirtschafts- und Sozialgeschichte); 4 .000- DM 
(Handbuch der Geschichte Niedersachsens). So ergeben sich Gesamtausgaben von 
179.000 - DM. 

Der Entwurf der neuen Satzung war den Mitgliedern mit der Einladung zugesandt worden. 
Den gesamten Text erläuterte der Vorsitzende kurz und stellte die Paragraphen einzeln zur 
Diskussion. Anschließend wurde der Entwurf der Neufassung durch Handzeichen einstim­
mig angenommen. Damit sind nun insbesondere Arbeitskreise in der Satzung der Kommis­
sion fester verankert. 

Für das Jahr 1998 liegt der Kommission eine Einladung der Stadt Osnabrück vor. Das 
Tagungsthema in Zusammenhang mit der 350-Jahrfeier des Westfälischen Friedens „Frie­
densschlüsse ab 1648 und ihre Auswirkungen auf Nordwestdeutschland" findet die Zustim­
mung der Mitgliederversammlung. Für 1999 hat bereits die Stadt Braunschweig eine Einla­
dung ausgesprochen. Das Rahmenthema wird sich voraussichtlich um „Feste in der frühen 
Neuzeit" bewegen. 

Der Vorsitzende dankte der Schriftführerin Dr. Christine van den Heuvel für die geleistete 
Arbeit und stellte der Mitgliederversammlung ihren auf der Ausschußsitzung am Tag zuvor 
eingesetzten Nachfolger Dr. Stefan Brüdermann vor, der die Geschäfte mit dem Ablauf der 
Tagung weiterführt. 

Am folgenden Tag unternahm ein relativ kleiner Teil der Tagungsteilnehmer eine Busexkur­
sion zu benachbarten Zielen. Die Fahrt führte zunächst zur „Jugendburg" Ludwigstein, wo 
Frau Dr. Gudrun Fiedler durch die Burg und vor allem das dort untergebrachte Archiv der 
deutschen Jugendbewegung führte und die neuere Geschichte der Burg und des Archivs 
kundig erläuterte. Anschließend fuhr der Bus unter der erfahrenen Leitung von Prof. Walter 
Achilles zur Burgruine Hanstein, wo Prof. Achilles neben der eindrucksvollen Ruine mit 
berühmter Aussicht eine unscheinbare Kapelle mit kostbaren Kunstwerken ausfindig 
gemacht hatte. Das Mittagessen nahm die Gruppe in historisierender „Mittelalter-Atmo-
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Sphäre" am Fuß der Burgruine ein. Die Besichtigung zweier Kirchen in Heiligenstadt run­
dete den Ausflug ab. 

Stefan Brüdermann 



Nachruf 

Herbert Mundhenke 
1915-1997 

Am 9. 6. 1997 ist in Hannover, der Stadt seines langjährigen Wirkens, Dr. Herbert Mund­
henke gestorben. Seinem Wunsch entsprechend fand die Beisetzung in aller Stille und 
anonym statt. Nachrufe und Würdigungen am Grabe hatte er sich ausdrücklich verbeten; 
seinem von Sachlichkeit und nüchterner Skepsis geprägten Naturell waren persönliche 
Ehrungen immer suspekt gewesen. Daher will ich mich auch an dieser Stelle darauf 
beschränken, seinen beruflichen Werdegang und sein wissenschaftliches Werk in Erinnerung 
zu rufen. 

Herbert Mundhenke wurde am 29.4.1915 in Seelze geboren. Nach dem Abitur am Ratsgym­
nasium in Hannover 1934 studierte er in Marburg, Königsberg und Göttingen die Fächer 
Geschichte, Latein, Historische Hilfswissenschaften und Polnisch und schloß das Studium 
1939 mit Staatsexamen und Promotion ab. Die in Göttingen entstandene Dissertation 
beschäftigte sich mit der Entstehung und den Funktionen des Patrimonialgerichts Adeleb­
sen; sie wurde 1941 in den „Studien und Vorarbeiten um Historischen Atlas Niedersach­
sens" veröffentlicht. Vor der Auswertung des Adelebser Archivs hatte er dessen Bestände 
neu ordnen und verzeichnen müssen. Das weckte den Wunsch, den Beruf des Archivars zu 
ergreifen. Der Kriegsdienst verhinderte die rasche Verwirklichung. Erst ab 1947 konnten mit 
dem Vorbereitungsdienst am Staatsarchiv Hannover und dem Besuch der Archivschule Mar­
burg 1949/50 die Weichen dafür gestellt werden. 

Nach einem kurzen Zwischenspiel am Staatsarchiv Wolfenbüttel übernahm Mundhenke 
1951 die Leitung des Staatsarchivs Hannover, dem er bis zu seiner Pensionierung 1977 ver­
bunden blieb, anfangs als Archivrat, seit 1961 als Archivoberrat und seit 1969 als Archivdi­
rektor. In diesen 26 Jahren und darüber hinaus hat er die hannoversche Stadtgeschichte und 
die Landesgeschichte durch eine ganze Reihe von Publikationen bereichert. In erster Linie 
sind seine mit Fleiß, Ausdauer und Gründlichkeit erarbeiteten Editionen zu nennen: 
zunächst die der Kopfsteuerbeschreibung der Fürstentümer Calenberg-GÖttingen und Gru­
benhagen von 1689, Bd. 3-13 (1959-72), dann die der Matrikeln der Universität Helm­
stedt, Teil 3 (1979), und - schon im Ruhestand - der Technischen Hochschule Hannover, 
Bd. 1-3 (1988-92). Damit hat er Quellen erschlossen und bequem zugänglich gemacht, die 
auf Dauer ihre Bedeutung für personen-, sozial- und kulturgeschichtliche Forschungen 
behalten werden. 

Die Geschichte der Landeshauptstadt hat Mundhenke bereits 1956 in einer gedrängten 
Übersicht dargestellt (Die Entwicklung des Gemeinwesens Hannover, in: Heimatchronik 
der Stadt Hannover, S. 7-135). Danach nahm er sich vor allem der Geschichte einzelner 
städtischer Einrichtungen an, von den Hospitälern und Krankenhäusern über Bauverwal­
tung und Straßenbeleuchtung bis hin zum Zoo. Aufsätze darüber erschienen durchweg in 
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den Hannoverschen Geschichtsblättern, in denen er mehrfach auch unbekannte Quellen zur 
Stadtgeschichte edierte. Diese Zeitschrift hat er 1952 nach der kriegsbedingten Unterbre­
chung wiederbegründet, hat sie bis 1977 herausgegeben und ihr neues Ansehen verschafft. 
Daß sein Blick aber nicht an den Grenzen der Stadt haltmachte, beweisen Beiträge auch im 
Braunschweigischen Jahrbuch (1954, zur Braunschweiger Kreisverfassung 1814-1884) oder 
im Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte (1951, zu den schäum-
burgischen Klöstern Egestorf und Hemeringen). Auch zur Neuen Deutschen Biographie 
steuerte er mehrere Artikel bei (Herzog Albrecht von Sachsen-Wittenberg, Herzog Bernhard 
von Lüneburg, Johann Duve, Christian Ulrich Grupen). 

Erwähnt werden muß aber auch die uneigennützige Selbstverständlichkeit, mit der sich 
Mundhenke auch außerhalb seines dienstlichen Aufgabenbereichs mit Rat und Tat zur Ver­
fügung stellte. Schon 1953 wurde er in die Historische Kommission gewählt, deren Ausschuß 
er von 1967 bis 1985 angehörte. Dem Historischen Verein für Niedersachsen trat er 1948 
bei, übernahm 1952 das Amt des Schriftführers und 1979 das des Schatzmeisters. Als er es 
1985 in andere Hände übergab, wurde sein verdienstvolles Wirken durch die Wahl zum 
Ehrenmitglied anerkannt. Von 1960 bis 1969 war er Schriftführer, von 1973 bis 1974 zwei­
ter und danach bis 1982 erster Vorsitzender des Landesvereins für Familienkunde. 1969 bis 
1975 hatte er auch den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft niedersächsischer Kommunalarchi­
vare inne. In all diesen Vereinigungen wird die dankbare Erinnerung an Herbert Mundhenke 
lebendig bleiben - an den Archivar, den Historiker und auch an die unverwechselbare Art, 
wie er fern jeder Eitelkeit oder Selbstgefälligkeit und ohne Winkelzüge mit Nachdruck seine 
Meinung vertrat, selbst wenn sie der eigenen Position eher schadete als nützte. 

Dieter Brosius 




